
Markt Sulzbach a. Main mit den Ortsteilen Dornau und Soden

Nr. 31 4. August 2023

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

an diesem Wochenende 05. und 06. August 2023
lädt Sie der Geflügelzuchtverein Sulzbach

zu seinem traditionellen

Gickelsfest
in der Zuchtanlage des GVZ Sulzbach 

sehr herzlich ein.

Festbeginn ist am Samstag um 16.00 Uhr 
Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 10.00 Uhr. 

Für das leibliche Wohl ist mit Hähnchen vom Grill
und „Hähnchen to go“

sowie weiteren Leckereien bestens gesorgt

Viel Vergnügen und einen guten Appetit wünscht Ihnen.

Anja Dissler        Christian Vogt
2. Bürgermeisterin       1. Vorsitzender



2

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich möchte Sie herzlich zu unserem kulturellen Sommerevent einladen. 

Am Sonntag, den 13. August 2023, präsentieren ab 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr Sulzbacher 
Künstlerinnen und Künstler ihre Werke entlang der „Mauer“ und in der „Grünen Lunge“. 

Die Vernissage um 11.00 Uhr wird musikalisch umrahmt von Berit und Frank Lang.

Darüber hinaus unterhalten Sie die Musikerinnen und Musiker der Band „Soul Transmission“ 
ab 17.00 Uhr mit großartigen Songs für Generationen. Die Band präsentiert ausgewählten 
Perlen aus Soul, Funk, Blues, Rock’n’Roll und Pop. 
Weitere Informationen unter www.sulzbach-main.de.

Der Eintritt hierzu ist frei! 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Freuen Sie sich auf einen entspannten Sommertag mit 
tollen Kunstwerken und vielfältigem Musikgenuss. 

Mit freundlichen Grüßen
Anja Dissler 
2. Bürgermeisterin

Hochwasser - Starkregen - Überflutungen
Infomobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrum in Soden
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

spätestens nach den schlimmen Unwettern in den vergangenen Jahren sind uns die Gefah-
ren und Schäden, die durch Überflutungen ausgehen können, bewusst.

Das Infomobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrum (HKC) Köln,
kommt am 20.08.2023 nach Soden

Von 13.00 - 19.00 Uhr gibt es anlässlich des Fest unter der Linde der Freiwilligen Feuerwehr 
Soden am Feuerwehrgerätehaus in Soden „Hochwasserschutz zum Anfassen“.

Interessierte Bürger und Bürgerinnen können sich bei den Mitarbeitern des HKC über die 
Möglichkeiten zum vorbeugenden Hochwasserschutz informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Dissler
2. Bürgermeisterin
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  Spendenübergabe 
 

 
Foto: Herr Lui und die Artistinnen und Artisten des Circus Blamage  

mit Anja Dissler, 2. Bürgermeisterin 
 

Am 01.08.2023 ermöglichte der Circus Blamage im Rahmen der Sulzbacher Ferienspiele 
interessierten Kindern aus den 4 Brückengemeinden einen Blick hinter die Kulissen. Nach 
einer eindrucksvollen Führung, bei der die Kinder auch selbst viel Neues ausprobieren 
durften, ging es nach einer kleinen Stärkung zusammen mit dem Team des Jugendtreffs für 
die Kinder auf dem Grillplatz weiter. 
 

Bei dieser Gelegenheit überreichte unsere 2. Bürgermeisterin Anja Dissler dem Kinder- und 
Jugendcircus Blamage e.V. eine Spende in Höhe von 500 Euro. 
 

Der Kinder- und Jugendcircus Blamage e.V. gastiert mit seinem Sommercamp noch bis 
20.08.2023 im rot-weißen Circuszelt in Sulzbach in der Theodor-Heuß-Straße.  
 

Die Vorstellungen des Circus Blamage sind öffentlich. Karten hierfür können direkt am 
Platz gekauft oder unter 0160-95261408 reserviert werden.  

Weitere Informationen zu den Vorstellungen oder dem Verein: www.circus-blamage.de.  

 

Herr Lui und die Artistinnen und Artisten des Circus Blamage 
mit Anja Dissler, 2. Bürgermeisterin

Am 01.08.2023 ermöglichte der Circus Blamage im Rahmen der Sulzbacher 
Ferienspiele interessierten Kindern aus den 4 Brückengemeinden einen Blick hinter 
die Kulissen. Nach einer eindrucksvollen Führung, bei der die Kinder auch selbst viel 
Neues ausprobieren durften, ging es nach einer kleinen Stärkung zusammen 
mit dem Team des Jugendtreffs für die Kinder auf dem Grillplatz weiter.

Bei dieser Gelegenheit überreichte unsere 2. Bürgermeisterin Anja Dissler dem 
Kinder- und Jugendcircus Blamage e.V. eine Spende in Höhe von 500 Euro.

Der Kinder- und Jugendcircus Blamage e.V. gastiert mit seinem Sommercamp noch 
bis 20.08.2023 im rot-weißen Circuszelt in Sulzbach in der Theodor-Heuß-Straße. 

Die Vorstellungen des Circus Blamage sind öffentlich. Karten hierfür können 
direkt am Platz gekauft oder unter 0160-95261408 reserviert werden. 

Weitere Informationen zu den Vorstellungen oder dem Verein:
www.circus-blamage.de
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Sulzbacher Ferienspiele 2023 
 

Hallo liebe Kinder und Jugendliche, 
hier die Veranstaltungen der nächsten Woche.  
Viel Spaß wünscht Euch Anja Dissler, 2. Bürgermeisterin 
 

Montag 
07.08.2023 

10.00 – 12.00 
 

 

Auf den Spuren der Waldameise  
Ihr erfahrt Wissenswertes über die Lebensweise u. 
Bedeutung der Waldameise für das Ökosystem Wald. 
Zusätzlich gibt es versch. Naturspiele, die alle Sinne 
ansprechen. 
Anmeldung erforderlich! (max. 30 Teilnehmer) 
Treffpunkt: Grillplatz in Sulzbach 

Ameisenhegering Miltenberg 
Reinhold Kern 
Tel: 06022-24724 
kern.reinhold@gmx.de 
 

Montag 
07.08.2023 

14.00 – 17.00 
 
 

 

Schnupper-Schach 
Spielerisch erste Schritte in die spannende Welt des 
Schachspiels wagen oder bestehende Kenntnisse 
ausbauen. Getränke vorhanden. 
Anmeldung erforderlich! (max. 12 Teilnehmer) 
Ort: Schachclub, Friedhofstr. 5,  
Raum über der Braunwarthsmühle 

Schachclub Sulzbach 
Patrick May 
Tel: 0160-6818510 
PatrickMay94@web.de 
 
Bitte bei Anmeldung ggf. die 
Schachkenntnisse des Kindes 
angeben. 

Dienstag 
08.08.2023 

10.00 - 14.00 
 

 

Gemeinschaftsveranstaltung der Brückengemeinden Groß-
wallstadt, Kleinwallstadt, Niedernberg u. Sulzbach 
Bitte Ferienpass der Brückengemeinden mitbringen. 
 
Circus Blamage – Ein Blick hinter die  
Kulissen (ab 6 Jahre) 
Treffpunkt: Grillplatz in Sulzbach 

Markt Sulzbach am Main 
Frau Schmitt/Frau Liebmann 
Tel: 971221 bzw. 971212 
rathaus@sulzbach-main.de 
 

bereits ausgebucht! 

Dienstag 
08.08.2023 

ab 9.30 
 

 

Leben im Wasser – Wasser ist Leben! 
Wir verbringen den Tag in der Wasser-
schule/Schullandheim Hobbach. Für eine Stärkung 
am Lagerfeuer ist gesorgt. 
Anmeldung erforderlich! (max. 20 Teilnehmer) 

SPD Ortsverein  
Sulzbach-Leidersbach 
Andrea Schreck 
Tel: 0170-5442599 

Dienstag 
08.08.2023 

15.00 
 

 

Ferienkino – OINK 
Infos: www.kinopassage.de 
Eintritt: 4 €, mit Coupon 2,50 €  
Ort: KinoPassage Erlenbach 

Markt Sulzbach am Main 
Coupons im Rathaus 
Ebene 4 - Zimmer 18  
 

Mittwoch 
09.08.2023 

14.00 - 17.00 
 

(Ankunft ab 
13.30 Uhr am 

Parkplatz) 
 
 

 

Gemeinschaftsveranstaltung der Brückengemeinden Groß-
wallstadt, Kleinwallstadt, Niedernberg u. Sulzbach 
 

Veranstaltung der Gemeinde Niedernberg  
Bitte Ferienpass der Brückengemeinden mitbringen 
 
Erlebnistag im Reitstall Lindenhof  
Der Reitstall Lindenhof bietet ein buntes Programm: 
Reiten, voltigieren, Pferde putzen, Bauernhoftiere füt-
tern u. Kutsche fahren. Lange Hose, festes Schuhwerk 
und Helm! Kinder bis 6 Jahre nur in Begleitung eines 
Elternteils.  
Anmeldung erforderlich!  
Ort: Reitstall Lindenhof in Niedernberg 

Anmeldung bitte per E-Mail:  
ferienspiele@niedernberg.de 
mit folgenden Angaben: 
Vor- u. Nachname, Adresse,  
Geburtsdatum, Kontaktdaten 
eines Elternteils, Zustimmung 
zur Speicherung u. Weiterga-
be der Daten an die Veran-
stalter, Veranstaltungstitel, 
Einverständniserklärung zur 
Veröffentlichung von Bildern 
Infos zum Datenschutz: 
www.niedernberg.de 

Freitag 
11.08.2023 

14.00 – 17.00 
 
 

 

Mountainbike Technikkurs und Tour  
Wir lernen Grundtechniken des Mountainbike Fah-
rens u. machen eine schöne Tour durch die angren-
zenden Wälder. Fahrrad u. Fahrradhelm mitbringen! 
Ein Mountainbike ist von Vorteil, aber nicht nötig.   
Treffpunkt: Grillplatz Sulzbach 

Mountainbike Club 26 Zoll  
Benedikt Adelmann 
Kontakt@mtb-sulzbach.de 
Tel: 0151-51771465 
 

bereits ausgebucht! 

Samstag 
12.08.2023 

10.00 – 12.30 
 
 

 

Wir batiken T-Shirts 
Bitte weiße gewaschene T-Shirts mitbringen. 
Ort: Wanderheim an der Geeb in Sulzbach 

Wanderverein  
Spessartfreunde 
Yanneck Kolb  
Tel: 0151-26209191 

bereits ausgebucht! 
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RATHAUS (Vermittlung) 06028/9712-0
Telefax 3590
Büro des Bürgermeisters,  
Kulturreferat

Gabriele Liebmann 
Tanja Schmitt Zi.-Nr. 18 9712-12 

9712-21
Bürgermeister Martin Stock Zi.-Nr. 17 9712-13
Geschäftsleitung Alexander Limbach Zi.-Nr. 19 9712-28
Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung von Main-
Spessart-Halle/Bürgerhäuser/Grillplatz Nina Mörchel Zi.-Nr. 21 9712-27

Bürgerservicebüro,                                                       
An- und Abmeldungen von Hunden, Ausweise, 
Einwohnermeldeamt, Abfallbeseitigung, 
Fundamt, Gewerbeamt

Andrea Leimeister 
Birgit Reuß 
Ann-Sophie Schüßler

Zi.-Nr.   1
9712-14
9712-26 
9712-29

Standesamt,  Rentenangelegenheiten,  
Wahlamt, Friedhofswesen Michael Fäth Zi.-Nr.   2 9712-15

Kasse  
Wasser- und Kanalgebühren

Sigrid Elbert 
Silke Weis Zi.-Nr.   6 9712-20 

9712-16
EDV Systembetreuung, Feuerwehrwesen, 
Forstverwaltung, Gaststättenrecht,
Schadensfälle

Felix Berninger Zi.-Nr.   8 9712-19

Grund-, Gewerbe- u. Hundesteuer, 
Kompostieranlage Lara Sommer Zi.-Nr.   8 9712-17

Kämmerei, Finanz- und Personalverwaltung Antonia Müller Zi.-Nr.   9 9712-24
Leitung Bauamt Hubert Schmitt Zi.-Nr.   15 9712-25

Bau- und Grundstücksverwaltung  
Straßenverkehrsrecht

Theresa Schäfer 
Birgit Maidhof 
Björn Heck 
Heike Reis

Zi.-Nr. 16

9712-22 
9712-34 
9712-11 
9712-35

BAUHOF / WASSERVERSORGUNG 
Betriebsleiter Thomas Stein

9704-0 
9704-13

Die Telefone sind wegen Außendiensttätigkeiten nicht  
ständig besetzt, deshalb in Abwesenheit: Finanzverwaltung 9712-17

MAIN-SPESSART-HALLE  
Hausmeister Willi Sommer

5880 
0152-09823916

BRAUNWARTHSMÜHLE  
Hausmeister Thomas Bilz

998315 
0171-8024240

HAUS DER BEGEGNUNG  
Hausmeister Josef Schmitt

9793476 
6505

BÜRGERHAUS OT SODEN  
Hausmeister Stefan Till

4813 
8315

BÜRGERHAUS OT DORNAU  
Hausmeisterin Margarethe Pschewieslik

997678 
21313

Öffnungszeiten des Rathauses Sulzbach a. Main:
Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr und  

Mittwoch von 14.00 – 18.00 Uhr. Um Terminreservierung wird gebeten. 
Tel. 06028/9712-0 (Durchwahl-Nummern der Sachbearbeiter/innen siehe Innenteil) 

E-Mail: rathaus@sulzbach-main.de, Internet: www.sulzbach-main.de, 
Facebook: Markt Sulzbach a.Main, Instagram: markt_sulzbach

Gemeindeverwaltung
Bauhof und Bürgerhäuser
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Amtliche Bekanntmachungen 
des Marktes Sulzbach

Seite 1 
 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
N I E D E R S C H R I F T  

 
über die -öffentliche -  

 
S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  

(vorbehaltlich der Genehmigung durch den Marktgemeinderat) 
 

am 27.07.2023 um 19:30 Uhr 
 

im Saal der Braunwarthsmühle 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 29.06.2023 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 29:06:2023 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 16  Anwesend: 16 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 16  Anwesend: 16 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
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3 Grundsatzbeschluss zum Beitritt als Gesellschafter in die REW-
Untermain GmbH zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in 
der Region Aschaffenburg-Miltenberg 

Zu den Tagesordnungspunkten 3-5 begrüßt der Vorsitzende Herrn Paulus von der Main-
Energieberatung. 
 
Die Kommunen im Landkreis Miltenberg möchten gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg 
und den Gemeinde- und Stadtwerken mit kommunalem Hintergrund aus der Region und der 
Gasversorgung Unterfranken GmbH das REW (Regionales Energiewerk Untermain) als 
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gründen. Aufgabe der REW ist es, den Aus-
bau erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und so einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Dabei setzt die Gesellschaft auf eine enge Zusammenarbeit mit loka-
len Unternehmen und Akteuren sowie auf die Beteiligung der Bevölkerung, insbesondere 
über die Beteiligung von Bürgerenergiegenossenschaften. 
 
Als Gesellschafter der REW GmbH kann der Markt Sulzbach a.Main aktiv an der Umsetzung 
dieser Ziele mitwirken. Durch den Beitritt kann der Markt seine Standortpotentiale in den Aus-
bau erneuerbarer Energien einbringen und gleichzeitig von den Erfahrungen und Ressourcen 
der anderen Gesellschafter profitieren. Auch Gemeinden die keine eigenen Standorte auf ih-
rem Gemeindegebiet realisieren können, haben so die Möglichkeit sich an solchen Projekten 
zu beteiligen oder ihren Bürgern und/oder Unternehmen eine solche Beteiligung über eine 
Bürger-Energiegenossenschaft zu ermöglichen. Die REW GmbH bietet zudem durch ihre Ge-
sellschafterstruktur optimale Voraussetzungen und eine hervorragende Plattform, um gemein-
same Projekte und Initiativen mit anderen Städten und Gemeinden in der Region umzusetzen.  
 
Nutzen des REW:  
 Wertschöpfung für den Ausbau erneuerbarer Energien kann in der Region gehalten wer-

den 

 Beteiligungsmöglichkeiten für Gemeinden, regionale Unternehmen und Bürger werden 
geschaffen 

 Aufträge können vor Ort vergeben werden  

 Standortvorteile (Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen) in der Region werden 
geschaffen  

 Die Partner der REW können die Projektentwicklungen aktiv steuern  

 Vermarktungschancen der Energie können zukünftig regional genutzt werden  

 Bürgern und regionalen Unternehmen wird Zugang zu regional erzeugter Energie ver-
schafft  

 Eigenversorgungsanteil Energie von Gemeinden und Unternehmen kann erhöht werden  

 Risiken von Einzelinvestitionen werden minimiert  

 
Ohne, dass die Region aktiv die Projektentwicklung erneuerbarer Energiepotentiale in der 
Region in die Hand nimmt, überlässt man dieses Feld überwiegend privaten Projektentwick-
lern, die überwiegend Gewinnerzielungsabsichten für institutionelle Anleger damit verfolgen. 
Da diese privaten Projektentwickler derzeit bereits intensiv unterwegs sind und versuchen mit 
den Eigentümern potenziell geeigneter Flächen Vorverträge zum Ausbau erneuerbarer Ener-
gien abzuschließen ist eine gewisse Eilbedürftigkeit gegeben, um den Gemeinden die Gestal-
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tungsfreiheit darüber wo, in welchem Umfang und wann dieser Ausbau von Erzeugungsanla-
gen erfolgt, zu bewahren.  
 
 
Aufgaben des REW:  
 Unterstützung der Gemeinden in der gemeindlichen Planung in deren Gebiet Projekt-

standorte gegeben sind  

 Unterstützung bei der Erstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen  

 Abschluss von Flächensicherungsverträgen mit den Grundstückseigentümern  

 Vergabe und Begleitung von Gutachten, die für die Genehmigungsfähigkeit eines Projek-
tes erforderlich sind  

 Herstellung der Genehmigungsreife von Projekten, entsprechende Genehmigungsanträge 
ausarbeiten und stellen  

 Organisation von Projektgesellschaften unter Beteiligung u.a. von regionalen Unterneh-
men und Bürgerenergiegenossenschaften, und Abgabe der Projekte an diese (gegen Er-
stattung der Aufwendungen).  

 Das REW organisiert die Leistungen und kann sich zur Erfüllung der Aufgaben auch der 
Leistungen Dritter bedienen  

 
 
Organisation des REW:  
• Rechtsform GmbH  

• Beteiligungsverhältnisse:  
 

 51 % Gemeinden, Beteiligungsquote nach Einwohnerzahl  
 

 48 % Gemeinde- und Stadtwerke 
Die regionalen Energiewerke sind ein wichtiger Baustein der REW. Sie bringen 
Knowhow aus der Projektentwicklung, der Realisierung und Finanzierung auch von 
größeren Energieprojekten, der Vermarktung von Energie auch in einem schwierigen 
Marktumfeld und die nötigen Ressourcen für eine erfolgreiche Projektentwicklung mit. 
Die vorgenannten Energieunternehmen haben einen vollständigen oder überwiegend 
kommunale Eigentümer. Mit ihrer breiten Aufstellung in mehreren Energiebereichen 
sind sie zudem in der Lage neben dem Ausbau im Bereich Wind- und Solarenergie 
auch weitere Tätigkeitsfelder wie die Speicherung von Energie z.B. durch Elektrolyse 
und Projekte der Wärmewende mitzugestalten. Die Energiegesellschaften wollen auch 
aktiv in den Projektgesellschaften die Realisierung der Projekte mitgestalten.  

 
 12 % City-use, stellvertretend für deren Gesellschafter: (Stadtwerke Klingenberg, 

EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt, EZV Energie- und Service GmbH, 
E-Werk Goldbach-Hösbach, Gemeindewerke Glattbach, Kahl a.M., Partenstein, 
Nüdlingen, Stadtwerke Hammelburg, Bad Brückenau, Bad Neustadt, Markt Fram-
mersbach)  

 12 % AVG, Aschaffenburger Versorgungs-GmbH  
 

 12 % Entega AG Darmstadt  

 12 % Gasversorgung Unterfranken GmbH  
 

 1 % Energiegenossenschaft Untermain EG  
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Die geringe Beteiligungshöhe der Energiegenossenschaft ist deren ausdrücklicher 
Wunsch. Höhere Beteiligungen der Bürgerenergiegenossenschaften sind dann in den 
Projektgesellschaften zu erwarten.  

 
• Die Kommunen haben mit 51 % Gesellschafteranteil immer die Mehrheit 

• Stammkapitaleinlage 100.000 €  

• Jährlicher Aufwand (Umlageverfahren: 500.000 €)  

• mittel- und langfristige Refinanzierung aus den Einnahmen bei der Gründung von Projektge-
sellschaften und Abgabe der Genehmigungen an Projektgesellschaften  

• In der REW selbst soll kein Geld verdient werden, sondern die REW sorgt für die Genehmi-
gung von Erneuerbaren Energieprojekten und deren Realisierung in Projektgesellschaften  

• REW Gesellschafter entscheiden bei Gründung der Projektgesellschaften welche weiteren 
Partner sich an der Realisierung und dem Betrieb beteiligen können  

• Es sind 1-2 ggfs. nebenamtliche Geschäftsführer + ggfs. hauptamtlicher Projektkoordinator 
vorgesehen. (ist noch nicht definiert) 

 
Als Gründungsgeschäftsführer wird Dieter Gerlach, ehemaliger Geschäftsführer und Werklei-
ter der Stadtwerke Aschaffenburg, mittlerweile im Ruhestand, bestellt. Er hat erklärt, dass er 
bereit ist die Geschäfte bis längsten Januar 2024, bzw. bis zu einer Entscheidung über die 
zukünftige Geschäftsführung der REW, also nur vorübergehend zu führen.  

 
• Reduzierter administrativer Aufwand durch Auslagerung zentraler Dienstleistungen (kaufm. 

Rechnungswesen EDV usw.)  

• Aufsichtsrat 11 Mitglieder:  
 

 4x Vertreter Gemeinden aus dem Kreisverband BayGT Mil  
 1x Landrat MIL 
 1x Oberbürgermeister Stadt AB  
 4x Vertreter Stadt-, Gemeindewerke  
 1x Vertreter Bürgerenergiegenossenschaft  

 
Um Zeit zu gewinnen, wird die REW bereits von einem Teil der 49 % Gesellschaftern gegrün-
det, diese halten dann vorübergehend 100 % der Gesellschaftsanteile des REW. Damit kann 
der Aufbau der Gesellschaft bereits begonnen werden und erste Aktivitäten können entfaltet 
werden. Auf Grundlage des Gesellschaftervertrages, mit den vollständig vorliegenden Bei-
trittsbeschlüssen der Gemeinden, spätestens zum 1.1.2024, geben die Gründungsgesell-
schafter des REW den 51 % Gesellschafteranteil an diese Gemeinden im prozentualen Ver-
hältnis der Einwohnerzahlen an diese Gemeinden ab. Damit wird der notarielle Aufwand redu-
ziert.  
 
 
Finanzierung des REW:  
 
Stammkapitaleinlage 100.000 €  
 
 Auf die 51 % Gesellschafter entfallen 51.000 €, bei vollständigem Beitritt aller Gemeinden 

(130.000 Einwohner MIL und 72.000 Stadt AB) entspricht dies einem einmaligen Kosten-
beitrag von 0,25 €/Einwohner, wenn nur die Hälfte beitritt von ca. 0,50 € je Einwohner (für 
Sulzbach: 1.837,50 € bzw. 3.675,00 €) 
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 Mit den Grundsatzbeschlüssen ergibt sich auch ein Überblick über die ungefähre Anzahl 
der beitrittswilligen Gemeinden und damit der Kostenschlüssel für die Höhe der Stammka-
pitaleinlage je Einwohner.  

 
 Auf die 48 % Gesellschafter (Energiewerke) entfallen, vorausgesetzt 4 Partner, 48.000 € 

Einlage entspricht bei 4 Energiewerken = 12.000 €/Energiewerk  

 Auf die Beteiligung der Bürgerenergie Genossenschaft mit 1 % entfallen 1.000 € Einlage  

Jährlicher Aufwand 500.000 €  

 Bei einem geschätzten jährlichen Aufwand von 500.000 € entfallen auf die Beteiligten die 
folgenden Beiträge: Um möglichst allen Gemeinden eine Beteiligung zu ermöglichen, wur-
den diese Aufwendungen nach einem anderen Schlüssel als der dem der Gesellschafter-
anteil entsprechen würde, aufgeteilt. Damit wird das Risiko bei evtl. begonnenen und spä-
ter aber nicht realisierbaren Projekten für die Gemeinden stark reduziert. Die Stadt- und 
Gemeindewerke finanzieren hier den größten Teil der Aufwendungen und tragen auch das 
größere Risiko für nicht realisierbare Projektaufwendungen.  
Mit einem niedrigen jährlichen Beitrag der Gemeinden möchte man erreichen, dass sich 
möglichst viele, im Idealfall alle Gemeinden beteiligen. Auch der Beitritt von Gemeinden, 
die im Moment keine verfügbaren Flächen in ihrem Gemeindegebiet sehen ist wün-
schenswert, weil damit auch deren Bürger Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden 
können und auch weitere Projekte z.B. in der Wärmewende usw. möglich sein können.  

 Bei Projekterfolg und Gründung von Projektgesellschaften wird der bis dahin betriebene, 
finanzielle Aufwand der REW zurückvergütet. Diese Mittel sollen so lange in der REW ver-
bleiben und ggfs. wieder zu dem notwendigen Aufwandsbetrag von 500.000 €/a im selben 
Verhältnis aufgestockt werden wie weitere entwicklungsfähige Projekte verfolgt werden. Es 
wird in den ersten Jahren erforderlich sein die ersten Projekte durch den jährlichen Beitrag 
zu finanzieren. Werden diese Projekte zum Erfolg geführt finanzieren diese den zukünfti-
gen Aufwand vollständig oder teilweise.  

 
 Die 51 % Gesellschafter finanzieren 95.000 €/a. Bei der Teilnahme aller Gemeinden ent-

spricht dies ca. 0,50 €/Einwohner, bei Teilnahme nur der Hälfte ca. 1,00 €/Einwohner und 
Jahr (für Sulzbach: 3.675 € bzw. 7.350 €) 

 Die 48 % Gesellschafter finanzieren 400.000 €/a, dies entspricht bei 4 Energiewerken ei-
nem Betrag von 100.000 €/Energiewerk und Jahr 

 Die Bürgerenergiegenossenschaft finanziert 1 %, entspricht 5.000 €/a  
 
Werden durch die Abgabe der Projektgenehmigungen mehr finanzielle Mittel vereinnahmt als 
in der Zukunft erforderlich sind, oder wird die Entscheidung getroffen keine weiteren Projekte 
mehr zu verfolgen, werden die überschüssigen Mittel an die den Aufwand geleisteten Gesell-
schafter des REW im selben Aufwandsverhältnis zurückerstattet.  
 
Refinanzierung durch Gründung von Projektgesellschaften  
 Grundsätzlich erfolgt eine projektbezogene Abrechnung in dem REW  

 Mit der Weitergabe der Genehmigung für ein EEG-Projekt an die Projektgesellschaft, wer-
den die bis dahin angefallenen Kosten dem REW zzgl. eines angemessenen Zinses und 
Risikozuschlages ersetzt. Damit fließen dem REW Mittel für zukünftige Projekte zu.  

 Die Entscheidung wer welche Anteile an diesen Projektgesellschaften erhält (Gemeinden, 
Bürgerenergiegenossenschaften, Energieversorger, Firmen usw.) wird in der REW getrof-
fen. Gemeinden behalten hier die Mehrheit!  
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Kommunalaufsichtsrechtliche Würdigung:  
Der Gesellschaftsvertrag wird zur kommunalaufsichtsrechtlichen Prüfung der Regierung von 
Unterfranken, dem Landratsamt Miltenberg (und dem Regierungspräsidium Darmstadt) zur 
Würdigung vorgelegt. Die jeweiligen zusätzlichen Auflagen werden in den Gesellschaftsver-
trag eingearbeitet.  
 
 
Die nächsten Schritte nach dem Grundsatzbeschluss:  
 Sobald der Gesellschaftsvertrag in kommunalrechtlich akzeptierter Fassung vorliegt fas-

sen die beitrittswilligen Gemeinden den eigentlichen Beschluss zum Gesellschaftsbeitritt.  

 Notarieller Beitritt der Gemeinden zum REW-Untermain spätestens im Januar 2024  
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen dem Grundsatzbeschluss zum Beitritt des Marktes 
Sulzbach a.Main als Gesellschafter der REW GmbH zur Förderung des Ausbaus er-
neuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg zuzustimmen. 
 

 
 
 
 

Herr Paulus gibt noch einen Ausblick über die nächstnotwendigen Schritte bis zur 
Gründung der Gesellschaft und beantwortet Fragen aus dem Gremium: 
 

 Die BürgerEnergiegenossenschaft ist mit 1 % aus historischen Gründen an der 
REW beteiligt. 
 

 Alle Fraktionen finden das Projekt sehr nachhaltig und einen wichtigen Schritt 
für die Zukunft. Das finanzielle Risiko für die Kommunen ist überschaubar. 
 

 Es wird nach der Ausstiegsmöglichkeit aus der GmbH gefragt. Es wurde extra 
diese Form gewählt, da eine Kündigung jederzeit möglich ist. Die Kündigungs-
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möglichkeit wird im Gesellschaftervertrag geregelt, der dem Gremium noch vor 
dem endgültigen Beitritt vorgelegt wird. 
 

 Der Landkreis Aschaffenburg war bei den ersten Gesprächen noch dabei – 
gründet jedoch mit seinen Kommunen eine eigene Gesellschaft. 
 

 Die Vergabe von Anteilen an einer Projektgesellschaft (z.B. für den Solarpark 
Heidelöser) kann durch den Eigentümer im Pachtvertrag geregelt werden. 
 

 Vertragsentwürfe zur Gründung von Projektgesellschaften können durch die 
REW zur Verfügung gestellt werden.  

 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat Sulzbach a.Main beschließt, vorbehaltlich der Vorlage eines 
kommunalrechtlich geprüften Gesellschaftervertrages den Beitritt des Marktes Sulz-
bach a.Main als Gesellschafter zur REW-Untermain GmbH, zur Förderung des Aus-
baus erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
4 Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf der Herigoyen Grund- und Mittel-

schule und dem Rathaus Sulzbach; 
Sachstandsbericht 

Herr Paulus teilt mit, dass für beide Projekte fünf Firmen für eine Angebotsabgabe 
angeschrieben wurden. 
 
Leider ist nur ein Angebot bis zur heutigen Sitzung eigegangen, dass jedoch keine 
Montage und Gerüstbauarbeiten enthält. 
 
Es werden jetzt nochmals weitere Firmen angeschrieben, so dass eine Vergabe dann 
im Herbst möglich sein sollte. 
 
Ein Pufferspeicher war für die beiden Objekte zunächst nicht vorgesehen, da eigent-
lich kein großer Stromverbrauch in öffentlichen Gebäuden nachts zu erwarten ist. Je-
doch könnten diese jederzeit nachgerüstet werden, falls das gewünscht und vor allem 
sinnvoll wäre. 
 

---------------------------------------------- 
 
 
5 Kommunale Wärmeplanung; 

Information und weitere Vorgehensweise 
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5 Kommunale Wärmeplanung; 

Information und weitere Vorgehensweise 
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Der Bayerische Gemeindetag informiert seine Mitglieder über die aktuellen Entwürfe 
zum Wärmeplanungsgesetz (WPG), das zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. 
 
Aktueller Sachstand: 
 

 Die Wärmeplanung soll verpflichtend flächendeckend eingeführt werden, d. h. 
auch in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Für solch kleine Gebiete soll 
ein vereinfachtes Verfahren mit reduzierten Anforderungen und Kooperations-
modellen mit Abschlussfrist bis zum 30.06.2028 vorgesehen werden.  
Bis dahin besteht eine „Übergangsphase“, in der die 65 % erneuerbare-
Energien-Vorgabe nach dem GEG für neue Heizanlagen nur in Neubaugebie-
ten gilt 
 

 Die kommunale Wärmeplanung wird derzeit insbesondere durch die Kommu-
nalrichtlinie des Bundes gefördert. Der Zuschuss beträgt 60 % der förderfähi-
gen Gesamtausgaben. Bei Antragsstellung bis 31.12.2023 gilt eine erhöhte 
Förderquote von 90 % 
 

 aus fiskalischen Gründen besteht kein Anlass möglichst umgehend in eine (ge-
förderte) Wärmeplanung einzusteigen. Soweit der Freistaat die Aufgabe der Er-
stellung eines Wärmeplans gemäß § 33 WPG E auf die Kommunen überträgt, 
hat er über das Konnexitätsprinzip Kostenausgleich zu leisten (dies ist in den 
Ländern, die bereits Verpflichtungen zur Wärmeplanungen haben, erfolgt). So-
mit erscheint unter fiskalischen Erwägungen (Inanspruchnahme der Förderung, 
solange noch keine Verpflichtung besteht) kein Handlungsdruck 
 

 Das Bundesgesetz wird keine Zuständigkeiten festlegen. Die Länder be-
stimmen insbesondere, wer „planungsverantwortliche Stelle“ (Gemeinden? 
Landratsämter?) wird, wer den Wärmeplan beschließt, ggf. auch wer den Wär-
meplan genehmigt und wer zuständige Stelle für die Ausweisung von Wärme-
netz- und Wasserstoffausbaugebieten wird 
 

 Die Wärmeplanung ist eine prozessorientierte strategische Planung ohne 
rechtliche Außenwirkung, bei der mit breiter Beteiligung auf der Grundlage 
einer Datenerhebung, Bestandsanalyse und Potenzialanalyse ein Zielbild der 
zukünftigen klimaneutralen Wärmeversorgung und für die Ausweisung von 
Wärmeversorgungs-gebieten erfolgt. Die planungsverantwortliche Stelle kann 
zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritte beauftragen 
 

 Erst durch eine zusätzliche Entscheidung der „zuständigen Stelle“ (Gemein-
den, Landratsämter?), bei der die Wärmepläne zu berücksichtigen sind, wer-
den Teilgebiete mit Außenwirkung als Wärmenetzgebiet oder Wasser-
stoffnetzgebiet ausgewiesen. Erst daraus können sich Ausnahmen von der 
zukünftigen 65 % erneuerbare-Energien-Vorgabe nach dem GEG für neue 
Heizanlagen bzw. von der stufenweisen erneuerbaren-Energien-Pflicht für in 
der Übergangsphase errichtete Heizanlagen ergeben 
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 Eine umgehende Wärmeplanung schafft zwar Klarheit über die zukünftige 
Wärmeversorgung, aber auch Unsicherheit über die Option Wasserstoffnetzge-
biete 

 
Aus den vorgenannten Gründen ist die Verwaltung der Meinung zunächst abzuwarten, 
bis alle gesetzlichen Grundlagen vorliegen. Eventuell ergebt sich auch die Möglichkeit 
einer kommunalen Wärmeplanung in Zusammenarbeit mit dem neu zu gründenden 
Regionalen Energiewerk Untermain und den beteiligten Kommunen.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Paulus für sein Kommen und verabschiedet 
ihn gegen 20.45 Uhr.  
 
Beschluss: 
Der Markt Sulzbach a. Main stellt zunächst keinen Förderantrag für die Erstellung ei-
nes Wärmeplanes. Nach Vorliegen der gesetzlichen Regelungen von Bund und Land 
wird die Angelegenheit nochmals dem Gremium vorgelegt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 17  Anwesend: 18 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
6 Städtebauförderung; 

Fortschreibung und Genehmigung der Bedarfsmitteilung 2024 bis 2027 
 

Vorberaten vom BA am 13.07.2023 
 
Beschluss: 
Die Bedarfsmitteilung 2024 bis 2027 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
7 Bürgerbudget 2023; 

Beratung über die eingereichten Ideen, Vorschläge und Anregungen zur 
attraktiven Gestaltung der Freizeitanlage an der Kolbensteinmauer 
 

Vorberaten vom BA am 13.07.2023. 
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Der Vorsitzende gibt nochmals eine kurze Zusammenstellung aller eingereichten Vor-
schläge und bedankt sich bei den Bürgern für die zahlreichen eingereichten Vorschlä-
ge. 
 
Folgendes wird aus dem Gremium angeregt: 
 

 Bei den Outdoorliegen sollten auch Sitzgruppe vorgesehen werden 
 Am Bürgerbudget sollte festgehalten werden 
 Dank nochmals an alle Teilnehmenden über Amtsblatt, Website und Social 

Media 
 Prüfung, ob es nicht sinnvoll wäre, das Beachvolleyballfeld einzuzäunen 
 Hinsicht des mehrfach eingereichten Vorschlages einer Hundespielwiese wurde 

bereits Kontakt mit dem Schäferhundeverein aufgenommen, ob ein solches 
Projekt auf deren Gelände möglich sei 

 Die Verwaltung sollte auf die bereits bestehenden Freizeitmöglichkeiten in 
Sulzbach (Bouleplatz Hasenhecke, Seniorengarten, Dirt Park, Tischtennisplat-
ten etc.) dann gesammelt hinweisen 

 
Beschluss: 
Im Rahmen einer attraktiven Gestaltung der Freizeitanlage an der Kolbensteinmauer 
sollen der Bau einer Beachvolleyballanlage, die Aufstellung von 2 Outdoorliegen mit 
Sitzgruppe sowie die Anpflanzung von Bäumen zum Zweck der Beschattung umge-
setzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
8 Friedhof Sulzbach a. Main; 

Herstellung neuer Kissensteingräber und behindertenfreundlichen Grä-
bern - Aktualisierter Vorschlag des Friedhofsplaners Thomas Struchholz 
vom 08.07.2023 
 

Nach dem letzten vorgestellten Planungsentwurf wurde inzwischen ein weiteres Erd-
grab eingeebnet. Somit könnten nunmehr insgesamt 75 Kissensteingräber und auf-
grund der örtlichen Begebenheiten noch 8 behindertenfreundliche Gräber geplant 
werden. 
 
Die neue Kostenschätzung inklusive Grünfläche, Stele und Vogeltränke beläuft sich 
nunmehr auf 282.000 € brutto.  
 
Die aktuelle Planung und Kostenschätzung wurden über das RIS zur Verfügung ge-
stellt.  
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---------------------------------------------- 
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Beschluss: 
Der aktualisierten Planung von nunmehr 75 Kissensteingräber und 8 behindertenge-
rechten Gräbern auf dem Friedhof wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Mitteln für das Haushaltsjahr 
2024 einzustellen und die Ausschreibung zu veranlassen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
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9 Berichte des Bürgermeisters 
 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9.1 Abrechnung der Trinkwasser-Ersatzversorgung Sulzbach-Obernau 

 
Der Anteil Sulzbachs am der Trinkwasserersatzversorgung beträgt nach Zusammen-
stellung aller Kosten 138.217,11 € (=50 %). Im Haushalt waren für die Maßnahme 
150.000 € eingeplant.  
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9.2 Glasfaserausbau in Sulzbach und Dornau 

 
Am 25.07.2023 fand im Sulzbacher Rathaus ein Gespräch mit dem Marketing-
Beauftragten statt. Über einen möglichen Kooperationspartner für die Kabelverlegung 
konnte noch keine Auskunft gegeben werden. Jedoch soll die Vermarktung im Okto-
ber wie folgt starten: 
 

 Online-Bürgerinformation mit Möglichkeit Fragen zu stellen 
 Direkt Ansprache durch Vertriebspartner an der Haustüre (ab 9. Oktober) 
 Telekom-Truck kommt nach Sulzbach (Mitte Oktober) 
 Regionale Infoseite im Internet 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9.3 Vollsperrung der Hauptstraße ab Ortstürme bis Einmündung Kreisver-

kehr vom 28.08.2023 bis 01.09.2023 
 

Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg hat zur Verbesserung der Situation wegen der 
Straßenschäden in der Hauptstraße kurzfristig die Firma Stix GmbH & Co.KG beauf-
tragt, eine Reparatur in dem noch nicht ausgebauten Bereich zwischen Rathaus und 
Ortstürmen mit einer Teil-Deckensanierung durchzuführen, da ein Vollausbau (Kanal- 
und Straßenbau) des beschädigten Straßenbereiches in den nächsten 2 Jahren nicht 
absehbar ist. 
 
Die Arbeiten finden unter Vollsperrung der Hauptstraße ab Montag, 28. August 2023 
bis Freitag, 01. September 2023 statt. 
 
Alle Anwohner, Anlieger und Gewerbetreibende werden von der Vollsperrung schrift-
lich informiert. Weitere Informationen erfolgen über Amtsblatt, Presse und digitale Me-
dien.  
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---------------------------------------------- 

 
 
9.4 Kreisstraße Mil 31 - Erneuerung der Fahrbahn in einem Teilbereich zwi-

schen Ortsausgang Sulzbach und Ortseingang Dornau unter Vollsper-
rung 

Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg plant derzeit die Erneuerung der Fahrbahn in 
einem Teilbereich zwischen dem Ortsausgang Sulzbach und dem Ortseingang 
Dornau (Waldstück). 
 
Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt durch die Firma Wilhelm Merten Straßen- 
und Asphaltbau GmbH & Co. KG aus Hanau. 
 
Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung des Streckenabschnittes erfolgen. Die 
ausgeschilderte Umleitung erfolgt für beide Fahrtrichtungen über die Staatsstraße 
2309.  
 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich von 21.08.2023 bis 25.08.2023 durchgeführt.  
 
Weitere Informationen erfolgen ebenfalls über Amtsblatt, Presse und digitale Medien.  
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10 Wünsche und Anträge der Mitglieder des Marktgemeinderates 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10.1 Frau Antje Hennemann wg. Zustand des Wachenbachs 

 
Hennemann beantragt, den Wachenbach von der Kreuzung Schafbrücke bis zum Kin-
dergarten freizuschneiden.  
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10.2 Herr Karl-Heinz Müller wg. Zustand der Sodentalstraße 

 
Die Sodentalstraße weist von Einmündung Dr.-Albert-Hoffa-Straße bis zur Bushalte-
stelle Montessori Schule Deckenschäden auf. Die Verwaltung sollte dies beim Kreis-
bauamt melden und eine Sanierung analog der Sulzbacher Hauptstraße beantragen.  
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Zum Schluss bedankt sich der Vorsitzende bei den Marktgemeinderäten für die Mitar-
beit und schließt die öffentliche Sitzung um 21:15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Stock 
Vorsitzender 

Alexander Limbach  
Schriftführer 

 
 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegen nachträglicher Freigabe erscheinen die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 der 
heutigen nichtöffentlichen Sitzung auch im öffentlichen Teil der Niederschrift. 
 
 
 
1 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals in Sulzbach; 

Auftragsvergabe für die Landschaftsbauarbeiten aufgrund der be-
schränkten Ausschreibung vom 17.07.2023 

 
Beschluss: 
Die Firma Dillmann GmbH erhält aufgrund der Submission vom 17.07.2023 den Auf-
trag für die Tief- und Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung des ehemaligen Ibe-
lo-Areals in Sulzbach zum Angebotspreis von 1.635.028,07 € (brutto). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
 
2 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals in Sulzbach; 

Auftragsvergabe für die Natursteinmauern aufgrund der beschränkten 
Ausschreibung vom 17.07.2023 
 

 
Beschluss: 
Die Firma Schleser Garten- und Landschaftsbau GmbH erhält aufgrund der Submissi-
on vom 17.07.2023 den Auftrag für die Herstellung von Natursteinmauern für die Neu-
gestaltung des ehemaligen Ibelo-Areals in Sulzbach zum Angebotspreis von 
190.397,94 € (brutto). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
3 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals in Sulzbach; 

Auftragsvergabe für die Elektroarbeiten aufgrund der beschränkten 
Ausschreibung vom 17.07.2023 
 

 
Beschluss: 
Die Firma Hess Elektrotechnik GmbH erhält aufgrund der Submission vom 17.07.2023 
den Auftrag für die Elektroinstallationsarbeiten für die Neugestaltung des ehemaligen 
Ibelo-Areals in Sulzbach zum Angebotspreis von 54.545,44 € (brutto). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 17  Anwesend: 17 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
wg. Art. 49 GO verlässt A. Heß den Sitzungssaal 
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---------------------------------------------- 
 
 
4 Neugestaltung des ehemaligen IBELO-Areals in Sulzbach; 

Auftragsvergabe für die Pergola inkl. Gastromodul aufgrund der be-
schränkten Ausschreibung vom 17.07.2023 

 
Beschluss: 
Die Firma URBADIS Microarquitectura S.L. erhält aufgrund der Submission vom 
17.07.2023 den Auftrag für die Lieferung und Montage einer Pergola und Module für 
die Neugestaltung des ehemaligen Ibelo-Areals in Sulzbach zum Angebotspreis von 
329.963,20 € (netto). 
 
Die Mehrwertsteuer (19%) in Höhe von 62.693,01 € ist von Seiten des Marktes Sulz-
bach separat abzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
5 Sanierungsprogramm Ortsstraßen: Fahrbahndecken Höhwald-

weg/Kurmainzer Ring; 
Auftragsvergabe für die Tief- und Straßenbauarbeiten aufgrund der 
Submission vom 19.07.2023 
 

 
Beschluss: 
Die Firma Josef Stix GmbH & Co. KG erhält aufgrund der Submission vom 19.07.2023 
den Auftrag für die Fahrbahndeckensanierung im Bereich Höhwaldweg/Kurmainzer 
Ring in Sulzbach zum Angebotspreis von 210.199,84 € (brutto) 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Anwesend: 18 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

--------------------------------------------- 
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Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

(vorbehaltlich der Genehmigung) 
über die -öffentliche-  

 
S I T Z U N G  D E S  

V E R K E H R S P L A N U N G S A U S S C H U S S E S  
 

am 05.07.2023 um 19:30 Uhr 
 

im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4) 
 
 
1 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Erstellung eines Parkraumkonzeptes im südlichen Ortsbereich - Sach-
standsbericht und weitere Veranlassung 
 

Die Projektplanungsunterlagen sowie die Präsentation des Ingenieurbüro T+T Ver-
kehrsmanagement GmbH wurden mit der Ladung im Ratsinformationssystem bereit-
gestellt. 
 
Der 1. Bürgermeister begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den zuständigen Pla-
ner des Ingenieurbüro T+T, Herrn Mark Hofmann. Nach einer kurzen Einführung in 
den Sachverhalt übergibt der 1. Bürgermeister das Wort an Herrn Hofmann. 
 
Präsentation des Konzeptes 
 
Herr Hofmann stellt anhand seiner Präsentation „Parkraumkonzept südliches Orts-
gebiet“ detailliert die Grundsätze der Planung sowie die Aufgabenstellung vor. 
 

1. Erhebung des bestehenden Parkraumangebotes 
2. Auslastung des Parkraums 
3. Erfassung von Parkdauern zur Ermittlung von Nutzergruppen 
4. Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes 
5. Festlegung von Maßnahmen auf übergeordneten Straßen 
6. Festlegung einer Einbahnstraßenführung in der westlichen Blumenstraße zwi-

schen Hauptstraße und Breiter Weg 
 
Als „Problembereiche“ wurden insbesondere folgende Punkte hervorgehoben: 
 

1. Hohes Kurzzeitparkaufkommen während der Öffnungszeiten: 
 
 Eine Arztpraxis im Dornauer Weg bis in die Einmündungen Blumenstraß-

beidseits und  
 Eine Arzt- sowie Zahnarztpraxis im Breiten Weg  
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2. Hoher Anteil an Dauerparken mit Sichtbehinderungen: 

 
 Kreisstraße MIL 31 „Dornauer Weg“ zwischen Prof.-Dr.-Dölger-Straße und 
 Kreisstraße MIL 39 „Jahnstraße“ zwischen Pfortengasse und Höhwaldweg  
 Westliche Blumenstraße zwischen Hauptstraße und Breiter Weg 

 
 

3. Kreuzungs- und Straßenbereiche, in denen mit Maßnahmen eine Verbesserung 
der Sichtverhältnisse erzielt werden müssen: 

 

 Blumenstraße / Breiter Weg komplett 

 Blumenstraße / MIL 39 Dornauer Weg (versetzte Kreuzung) komplett 

 Nördlicher Bereich der MIL 31 Dornauer Weg zur MIL 39 Jahnstraße 

 MIL 39 Jahnstraße zwischen Pfortengasse und Höhwaldweg zeitlich  
beschränkt 
 

Diskussion Parkraumkonzept: 
 

- Welche Seite in der Jahnstraße wird bevorzugt das Parken gestattet bzw. die 
Aufstellung von Haltverboten vorgeschlagen?  

   Hierzu erfolgt eine Abstimmung von der Verwaltung mit dem IB T+T sowie mit 
dem LRA Straßenverkehrsamt, Polizei und Staatlichen Bauamt Aschaffenburg.   
 

- Es sollte an das Parken für evangelische Kirchenbesucher während des  
   Gottesdienstes geachtet werden; 

 
- Für den Bereich Breiter Weg und Dornauer Weg wird die Verkehrslage proble-

matischer angesehen, anders als von Herrn Hofmann in der Auswertung ge-
schildert wurde. 

 
- Es sollte möglichst bei der weiteren näheren Untersuchung zur Einrichtung / 

Schaffung von Parkflächen darauf verzichtet werden, Parktaschen zu kenn-
zeichnen, da diese dann weniger Parkraum ermöglichen. 

 
- Die Verwaltung stimmt dem möglichen Verlust von Parkflächen bei Vorgabe mit 

einer Markierung voll und ganz zu. Die Festlegung von Parkflächen auf den 
Gemeindestraßen erfolgt gemeinsam zwischen Verwaltung und Herrn Hofmann 
von Büro T+T. 

 
- Alle geplanten Maßnahmen auf den beiden Kreisstraßen MIL 31 und MIL 39 

sind mit der „Unfallkommission des Landkreises“ (Straßenverkehrsbehörde des 
LK Miltenberg, Polizei, Staatliches Bauamt Aschaffenburg) abzustimmen, wie 
auch weiterführende Verkehrsregelungen in Kreuzungsbereichen.  
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Einbahnstraßenkonzept in der westlichen Blumenstraße: 
 

- Nach kurzer Diskussion über die Einrichtung einer Einbahnstraße schlägt Herr 
Hofmann vor, nur den engeren westlichen Straßenteil zwischen der St 2309 
Hauptstraße und Blumenstraße in Höhe der Anwesen 1 - 2 als „Unechte Ein-
bahnstraße“ einzurichten und die Zufahrt in die Hauptstraße mit Verkehrszei-
chen 267 „Verbot der Einfahrt“ zu sperren. 

- Somit würde den Anwohnern dieses Teilstückes die Zufahrt von der Haupt-
straße immer möglich sein und das Ein- sowie Ausfahren zum Breiten Weg  
ermöglichen. 

- Die Verwaltung erklärt, dass eine Abstimmung mit dem Landkreis Miltenberg, 
Abfallbehörde und den Entsorgern vorab erfolgen sollte. 

- Ebenso wäre diese Variante im Gespräch mit den übergeordneten Behörden 
abzustimmen. 

 
Beschluss: 
In einem nächsten Schritt wird die Verwaltung mit Herrn Hofmann in Ortsterminen die 
Park- bzw. Haltverbotsbereiche als auch mögliche Parkbereiche ermitteln. 
 
Das vorgeschlagene Parkraumkonzept wird begrüßt und die Verwaltung zur Vorstel-
lung und Abstimmung mit der „Unfallkommission des Landkreises“ (Straßenver-
kehrsbehörde des LK Miltenberg, Polizei, Staatliches Bauamt Aschaffenburg) ge-
meinsam mit dem Büro T+T beauftragt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
Beschluss: 
Dem Vorschlag zur Einrichtung einer „Unechten Einbahnstraße“ mit VZ 267 „Verbot 
der Einfahrt“ im Bereich zwischen der St 2309 Hauptstraße und Blumenstraße Nr. 1 / 
2 sowie im Zufahrtsbereich Blumenstraße / Breiter Weg mit VZ 357 „Sackgasse“ wird 
zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
  
Ja: 7  Anwesend: 8 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
2 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Überprüfung der Verkehrsführung an der Zufahrt der ehemaligen NATO-
Rampe - Beratung und weitere Veranlassung 
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---------------------------------------------- 

 
2 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Überprüfung der Verkehrsführung an der Zufahrt der ehemaligen NATO-
Rampe - Beratung und weitere Veranlassung Seite 4 

 
Die Unterlagen zum Vorgang der Beschilderung der Zufahrt des gemeindlichen We-
ges neben der „Roland Schwing Brücke“ an der ehemaligen NATO-Rampe und Be-
antragung der Wasserschutzpolizei in der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-
Hösbach zur Änderung dieser Beschränkung wurden im RIS mit der Ladung bereit 
gestellt. 
 
Der 1. Bürgermeister führt kurz in die Thematik ein und übergibt das Wort an Frau 
Maidhof von der Verwaltung, die in den folgenden Ausführungen den Bestand der 
derzeitigen Beschilderung sowie die einzelnen Punkte der behördlichen Erörterung 
erklärt. 
 
In der o.g. Diskussionsrunde ergab sich zudem, dass vielschichtige Bedarfe und 
Problemstellungen der o.g. örtlich und im jeweiligen Fachbereich zuständigen Be-
hörden bestehen - hier eine Zusammenfassung der Problem- und Bedarfsfelder: 

 
Markt Sulzbach: 
 

- Gewährleistung einer StVO-konformen Beschilderung. 
- Wann und durch wenn das aktuelle VZ 250 mit ZZ aufgestellt wurde kann nicht 

recherchiert werden. Vermutlich geht dies in die Zeit des Brückenbaus in den 
1990er Jahren zurück oder darüber hinaus, als die Slipstelle aktiv als militäri-
sche Rampe genutzt wurde. 

- Beschwerden von Anglern, die keine Ausnahmegenehmigung für die Zufahrt 
erhielten. 

- Beschwerden von Urlaubern oder sonstigen Nutzern der Slipstelle die eine 
Ausnahmegenehmigung für die Zufahrt wollten. 

- Es gab in den vergangenen Jahren Fälle in denen abgestellte Fahrzeuge Ölla-
chen verursachten (Anzahl unbekannt). 

- In einem Fall musste ein zurückgelassener vermutlicher US-Anhänger auf Kos-
ten des Marktes Sulzbach a.M. abgeschleppt werden. 

- Spaziergänger und Hundebesitzer parken dort unter vorausgehendem Verstoß 
gegen VZ 250. 

- Die Zufahrt der Slipstelle und diese selbst sind vom Naturschutz- und Wasser-
schutzgebiet umgeben. Das Abstellen von Fahrzeugen in dem Bereich wird  
daher grundsätzlich kritisch bewertet. 

- Teilweise werden Fahrzeuge auch außerhalb der Teer- oder Schotterfläche im 
Wiesenbereich, welcher Naturschutzgebiet ist, abgestellt. 

- Es werden teilweise Vermüllungen im Bereich der Slipstelle festgestellt. 
 
Staatliches Bauamt / Unfallkommission: 
 

- Die Zufahrt zur Slipstelle im Kreisel entspricht nicht mehr den aktuellen bauli-
chen Standards zur Verkehrsunfallverhütung, insofern soll auch die Etablierung 
eines Pendlerparkplatzes verhindert werden. 

- Ein Parken unterhalb der Mainbrücke ist aus Brandschutzgründen abzu-
lehnen. 

- Die Brückenpfeiler wurden durch Graffiti beschädigt. 
- Die Zufahrt zum Betriebsdienst der Brücke muss sichergestellt sein. 
- Die Zufahrt der Slipstelle und diese selbst sind vom Naturschutzgebiet umge-

ben. Das Abstellen und Befahren von bzw. durch Fahrzeuge in dem  
        Bereich wird daher grundsätzlich kritisch bewertet bzw. abgelehnt. 
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- Teilweise werden Fahrzeuge auch außerhalb der Teer- oder Schotterfläche im 
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- Es werden teilweise Vermüllungen im Bereich der Slipstelle festgestellt. 
 
Staatliches Bauamt / Unfallkommission: 
 

- Die Zufahrt zur Slipstelle im Kreisel entspricht nicht mehr den aktuellen bauli-
chen Standards zur Verkehrsunfallverhütung, insofern soll auch die Etablierung 
eines Pendlerparkplatzes verhindert werden. 

- Ein Parken unterhalb der Mainbrücke ist aus Brandschutzgründen abzu-
lehnen. 

- Die Brückenpfeiler wurden durch Graffiti beschädigt. 
- Die Zufahrt zum Betriebsdienst der Brücke muss sichergestellt sein. 
- Die Zufahrt der Slipstelle und diese selbst sind vom Naturschutzgebiet umge-

ben. Das Abstellen und Befahren von bzw. durch Fahrzeuge in dem  
        Bereich wird daher grundsätzlich kritisch bewertet bzw. abgelehnt. 
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WSV: 
 

- Das Trailern, also das Wassern eines Bootes von einem Anhänger mit Zugfahr-
zeug aus, ist an dieser Stelle bereits seit der Zeit vor dem Brückenbau etabliert 
und soll erhalten bleiben. 

- Die Slipstelle ist zwischen Aschaffenburg und Faulbach die einzige Slipstelle für 
Wassersportler. 

- Diese Stelle ist zudem aus Verkehrsunfallpräventionssicht für Verkehrsteilneh-
mer auf der Bundeswasserstraße Main die einzige Möglichkeit gefahrenarm 
Wasserfahrzeuge zu Wasser zu lassen. 

- Die Slipstelle auf der gegenüberliegenden Mainseite (Niedernberg) versandet 
durch den Strömungsverlauf in kurzer Zeit. Dort ist daher das Einlassen von 
Booten nicht möglich. 

- Die Slipstelle auf Sulzbacher Seite ist daher auch für die Feuerwehr, Polizei und 
Wasserwacht die einzig nutzbare Stelle für die jeweiligen Boote. 

- Auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem WSV und dem Staatl. 
Bauamt Aschaffenburg anlässlich des Brücken- und Kreisverkehrsplatzbaus 
sowie der dazugehörigen Korrespondenz mit dem Markt Sulzbach wird an die-
ser Stelle nicht gesondert eingegangen. 

- Im Falle einer Schließung der Slipstelle, durch ein mögliches Verhindern der 
Zufahrt, sind von Bürgern und diversen Wassersportvereinen Beschwerden zu 
erwarten, da keine Alternativen vorhanden sind. 

- Diese Slipstelle wird durch die Generaldirektion Wasser- und Schifffahrt 
(GDWS), welche dem Bundesverkehrsministerium untersteht, offiziell im bun-
desweiten Slipstellenverzeichnis ausgewiesen. Es ist daher zu erwarten, dass 
diese nicht nur von Einheimischen, sondern auch von Gästen und Urlaubern 
der Region recherchiert und genutzt wird. Zufahrtshemmnisse sind diesem Per-
sonenkreis vorher nicht bekannt. 

- Die Nutzungszeit für Wassersportler (Verkehrsteilnehmer der Bundeswasser-
straße) begrenzt sich vorrangig auf Wochenenden, Feiertage und Abendstun-
den bei sommerlichen Temperaturen. 

- Um die hier vorliegenden Problemstellungen zu vermeiden, wurde bei der Ver-
gleichsslipstelle in Aschaffenburg am Theoderichstor das VZ 250 mit dem Zu-
satzzeichen „ausgenommen Zufahrt Benutzer der Bootseinsatzstelle“ durch die 
Stadt Aschaffenburg angebracht. Eine weitere Beschilderung war nicht notwen-
dig. Die Stelle funktioniert seit über 30 Jahren problemfrei. 

- Die Zufahrt und die Slipstelle in Sulzbach sind vom Naturschutzgebiet ausge-
nommen. 

- Angler haben am Main weitere nutzbare Stellen, die Bootsanleger nicht haben. 
Das Trailern ist wie o.g. nur hier möglich, sodass eine Berechtigten Begrenzung 
für Benutzer der Bootsanlegestelle durch ein ZZ gerechtfertigt werden kann, 
auch wenn die Angler eben nicht enthalten sind. 

 
 
PI Obernburg: 
 

- Für die Polizei muss eine handlungssichere Beschilderung vorliegen. 
- Beschwerdelage zu dort abgestellten Fahrzeugen, gerade an sommerlichen 

Tagen. Ahndung nach VZ 250. 
- Aufgrund der teilweise hohen Anzahl dort parkender Fahrzeuge wurde das 

„Sammellistenverfahren“ (i.d.R. ab 20 Fahrzeuge) eingeführt. 
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- Verwarnte Verkehrsteilnehmer führten an, dass die Wasserschutzpolizei die Zu-

fahrt erlaubt hätte, was allerdings nicht den Tatsachen entspricht.  
- Sollte das VZ 250 mit einem ZZ. „Benutzer der Bootseinlassstelle frei“ ergänzt 

werden, besteht das Problem Wassersportlerfahrzeuge von sonstigen Fahrzeu-
gen, also Berechtigte von Nicht-Berechtigten, zu trennen und wirksam eine 
Verwarnung auszusprechen. 

- Die Zufahrt zur Slipstelle am Kreisverkehrsplatz (Kreisel) ist keine Unfallhäu-
fungsstelle nach Definition der Unfallkommission, wird allerdings als Gefahren-
stelle, analog der Bewertung des Staatl. Bauamts Aschaffenburg, bewertet. 

- Aufgrund der oben geschilderten Diskrepanz zwischen öffentlicher Ausweisung 
und Beschilderung wird derzeit durch die PI Obernburg keine Ahndung nach VZ 
250 durchgeführt. Alle anderen Verstöße werden weiterhin geahndet.  

 
 
VPI Aschaffenburg-Hösbach: 
 

- Für die Polizei muss eine handlungssichere Beschilderung vorliegen. 
- Beschwerden von Wassersportlern, dass sie die im o.g. Verzeichnis der GDWS 

genannte Slipstelle nutzen wollten, aber eine Zufahrt durch Vz. 250 verboten 
wird. Es besteht bei diesen Wassersportlern Unsicherheit, ob dennoch durchge-
fahren werden darf. Verkehrsteilnehmer die von der PI Obernburg verwarnt 
wurden, beschweren sich darüber bei der PI Obernburg und bei der VPI 
Aschaffenburg-Hösbach. 

- Die WSP steht hier in dem Konflikt zu bestätigen, dass es sich um eine offizielle 
Slipstelle handelt, die Zufahrt aber durch Vz. 250 verboten ist. In Verbindung 
mit den o.g. Problemen der PI Obernburg im direkten Kontakt mit verwarnten 
Personen erzeugt dies in der Außendarstellung den Eindruck einer nicht abge-
stimmten und nicht sinnvollen  behördlichen Regelung, sodass ein negativer Ef-
fekt in das Vertrauen zur Polizei und zu den anderen tangierten (Verkehrs-
)Behörden befürchtet wird. 

- Bei einer vollständigen Sperrung der Zufahrt zur Slipstelle ist mit Beschwerden 
verschiedener „Wassersportvereine“, regionalen Nutzern sowie Urlaubsgästen 
zu rechnen. Zudem eine vermeidbare öffentliche Diskussion in der Presse.  

- Aktuell kann eine Ahndung nach Vz. 250 häufig nur im Rahmen einer „Kennzei-
chen-Anzeige“ erfolgen, es handelt sich bei diesem Verstoß aber nicht um ei-
nen „Halterverstoß“ i.S. § 25a StVG, sodass im Einspruchsfall der Nachweis der 
Fahrereigenschaft notwendig ist, welcher nur schwer erbringbar ist. Eine Be-
schilderung die das Parken regelt und im Rahmen der Halterhaftung verfolgt 
werden kann ist daher effektiver. Die o.g. Diskussion zum VZ 250 mit ZZ zu ei-
nem eingeschränkten Benutzerkreis hätte daher für die Verwarnmöglichkeiten 
der Polizei nur noch eine nachgeordnete Bedeutung. 

- In der heutigen Zeit erlangen bei der Akzeptanz von Verkehrszeichen Faktoren 
wie Erkennbarkeit, Eindeutigkeit und Sinnhaftigkeit eine größere Bedeutung in 
der öffentlichen Wahrnehmung. Die in den Verkehrszeichen enthaltenen Gebo-
te sind teilweise nicht mehr bekannt oder deren Sinnhaftigkeit wird angezwei-
felt, sodass es zu fahrlässigen oder vorsätzlichen Missachtungen kommen 
kann. Aufgrund der aktuellen Beschilderung der Zufahrt der Slipstelle mit VZ 
250 und dahinter mit dem Zeichen (Z.) „Naturschutzgebiet“, sehe ich hier das 
Problem, dass die Zufahrt mit der vorhandenen Slipstelle gerechtfertigt wird und 
ein unkoordiniertes Parken in der Folge mangels weiterer Beschilderung erfolgt.  

- Dies beinhaltet auch das Parken in Wiesenflächen, da die Bedeutung des Z. 
„Naturschutzgebiet“ häufig unbekannt ist, zumal bundesweit verschiedene Vari-
anten dieses Zeichens mit unterschiedlichen Erlaubnissen und Verboten exis-
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- Verwarnte Verkehrsteilnehmer führten an, dass die Wasserschutzpolizei die Zu-
fahrt erlaubt hätte, was allerdings nicht den Tatsachen entspricht.  

- Sollte das VZ 250 mit einem ZZ. „Benutzer der Bootseinlassstelle frei“ ergänzt 
werden, besteht das Problem Wassersportlerfahrzeuge von sonstigen Fahrzeu-
gen, also Berechtigte von Nicht-Berechtigten, zu trennen und wirksam eine 
Verwarnung auszusprechen. 

- Die Zufahrt zur Slipstelle am Kreisverkehrsplatz (Kreisel) ist keine Unfallhäu-
fungsstelle nach Definition der Unfallkommission, wird allerdings als Gefahren-
stelle, analog der Bewertung des Staatl. Bauamts Aschaffenburg, bewertet. 

- Aufgrund der oben geschilderten Diskrepanz zwischen öffentlicher Ausweisung 
und Beschilderung wird derzeit durch die PI Obernburg keine Ahndung nach VZ 
250 durchgeführt. Alle anderen Verstöße werden weiterhin geahndet.  

 
 
VPI Aschaffenburg-Hösbach: 
 

- Für die Polizei muss eine handlungssichere Beschilderung vorliegen. 
- Beschwerden von Wassersportlern, dass sie die im o.g. Verzeichnis der GDWS 

genannte Slipstelle nutzen wollten, aber eine Zufahrt durch Vz. 250 verboten 
wird. Es besteht bei diesen Wassersportlern Unsicherheit, ob dennoch durchge-
fahren werden darf. Verkehrsteilnehmer die von der PI Obernburg verwarnt 
wurden, beschweren sich darüber bei der PI Obernburg und bei der VPI 
Aschaffenburg-Hösbach. 

- Die WSP steht hier in dem Konflikt zu bestätigen, dass es sich um eine offizielle 
Slipstelle handelt, die Zufahrt aber durch Vz. 250 verboten ist. In Verbindung 
mit den o.g. Problemen der PI Obernburg im direkten Kontakt mit verwarnten 
Personen erzeugt dies in der Außendarstellung den Eindruck einer nicht abge-
stimmten und nicht sinnvollen  behördlichen Regelung, sodass ein negativer Ef-
fekt in das Vertrauen zur Polizei und zu den anderen tangierten (Verkehrs-
)Behörden befürchtet wird. 

- Bei einer vollständigen Sperrung der Zufahrt zur Slipstelle ist mit Beschwerden 
verschiedener „Wassersportvereine“, regionalen Nutzern sowie Urlaubsgästen 
zu rechnen. Zudem eine vermeidbare öffentliche Diskussion in der Presse.  

- Aktuell kann eine Ahndung nach Vz. 250 häufig nur im Rahmen einer „Kennzei-
chen-Anzeige“ erfolgen, es handelt sich bei diesem Verstoß aber nicht um ei-
nen „Halterverstoß“ i.S. § 25a StVG, sodass im Einspruchsfall der Nachweis der 
Fahrereigenschaft notwendig ist, welcher nur schwer erbringbar ist. Eine Be-
schilderung die das Parken regelt und im Rahmen der Halterhaftung verfolgt 
werden kann ist daher effektiver. Die o.g. Diskussion zum VZ 250 mit ZZ zu ei-
nem eingeschränkten Benutzerkreis hätte daher für die Verwarnmöglichkeiten 
der Polizei nur noch eine nachgeordnete Bedeutung. 

- In der heutigen Zeit erlangen bei der Akzeptanz von Verkehrszeichen Faktoren 
wie Erkennbarkeit, Eindeutigkeit und Sinnhaftigkeit eine größere Bedeutung in 
der öffentlichen Wahrnehmung. Die in den Verkehrszeichen enthaltenen Gebo-
te sind teilweise nicht mehr bekannt oder deren Sinnhaftigkeit wird angezwei-
felt, sodass es zu fahrlässigen oder vorsätzlichen Missachtungen kommen 
kann. Aufgrund der aktuellen Beschilderung der Zufahrt der Slipstelle mit VZ 
250 und dahinter mit dem Zeichen (Z.) „Naturschutzgebiet“, sehe ich hier das 
Problem, dass die Zufahrt mit der vorhandenen Slipstelle gerechtfertigt wird und 
ein unkoordiniertes Parken in der Folge mangels weiterer Beschilderung erfolgt.  

- Dies beinhaltet auch das Parken in Wiesenflächen, da die Bedeutung des Z. 
„Naturschutzgebiet“ häufig unbekannt ist, zumal bundesweit verschiedene Vari-
anten dieses Zeichens mit unterschiedlichen Erlaubnissen und Verboten exis-
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tieren. Konkrete Verhaltensvorschriften werden stets in Einzel-
Landschaftsschutz-Verordnungen erlassen. Diese werden auf örtlichen Hin-
weistafeln der Regierungen ausgehängt. Nur durch das Lesen dieser Hinweis-
tafeln kann dem Bürger bewusst sein, was im jeweiligen Bereich erlaubt und 
verboten ist. Diese Hinweistafel ist an der Slipstelle vorhanden, inwiefern der 
dortige Text aber auch gelesen und somit wahrgenommen wird hängt von den 
einzelnen Personen ab. Verkehrszeichen die das Parken erlauben bzw. verbie-
ten sind durch ihren Symbolcharakter einfacher wahrzunehmen und zudem 
bundesweit eindeutig in ihrem Regelungsgehalt bekannt. 

- Es sollte daher geprüft werden, in welcher Form alle o.g. Belange, insbesonde-
re des Umweltschutzes, durch eine effektivere Beschilderung, ggf. baulichen 
Änderung und Kfz-Begrenzung erfüllt werden könnten. 

- Die Ahndung von Verstößen nach dem BNatSchG und dem BayNatSchG sind 
originär eine Hauptaufgabe der Wasserschutzpolizei, insbesondere am Main-
ufer. Es werden im Rahmen des Streifendienstes regelmäßig Kontrollen an der 
Slipstelle durchgeführt. Sollte jemand das Z. „Naturschutzgebiet“ missachten 
oder sonstige Umweltdelikte begehen werden entsprechende Anzeigen vorge-
legt. Werden sonstige Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt kom-
men diese ebenfalls zur Anzeige. Das Anzeigenaufkommen an dieser Stelle ist 
allerdings bei der WSP nur geringfügig.  

- Aufgrund der oben geschilderten Diskrepanz zwischen öffentlicher Ausweisung 
und Beschilderung wird derzeit durch die VPI keine Ahndung nach VZ 250 
durchgeführt. Umweltschutzverstöße und sonstige Verstöße werden weiterhin 
konsequent verfolgt. 

- Das gemeinsame Ziel sollte es daher sein, ohne die Belange eines Beteiligten 
gänzlich auszuschließen, eine rechtlich und praktisch umsetzbare Regelung für 
den Bereich zu erarbeiten. 

 
Im Laufe des letzten Jahres und Monate gingen bei der Verwaltung wieder Anfragen 
zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Befahren des VZ 250 Bereiches 
ein. 
Dies nimmt die Verwaltung als Anlass zur Abstimmung einer Öffnung des Weges für 
bestimmte Zielgruppen bzw. generelle Freigabe und Erlass einer Parkordnung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss stimmt der Öffnung der Gemeindestraße zur Slip-Stelle an der Zu-
fahrt der ehemaligen NATO-Rampe oder einer Freigabe für bestimmte Nutzergrup-
pen neben der „Roland Schwing Brücke“ zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 0  Anwesend: 8 
Nein: 8  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
 
3 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Verkehrsregelungen während der Sanierung eines Teilstückes der  
St 2309 - Hauptstraße - Sachstandsbericht 
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tieren. Konkrete Verhaltensvorschriften werden stets in Einzel-
Landschaftsschutz-Verordnungen erlassen. Diese werden auf örtlichen Hin-
weistafeln der Regierungen ausgehängt. Nur durch das Lesen dieser Hinweis-
tafeln kann dem Bürger bewusst sein, was im jeweiligen Bereich erlaubt und 
verboten ist. Diese Hinweistafel ist an der Slipstelle vorhanden, inwiefern der 
dortige Text aber auch gelesen und somit wahrgenommen wird hängt von den 
einzelnen Personen ab. Verkehrszeichen die das Parken erlauben bzw. verbie-
ten sind durch ihren Symbolcharakter einfacher wahrzunehmen und zudem 
bundesweit eindeutig in ihrem Regelungsgehalt bekannt. 

- Es sollte daher geprüft werden, in welcher Form alle o.g. Belange, insbesonde-
re des Umweltschutzes, durch eine effektivere Beschilderung, ggf. baulichen 
Änderung und Kfz-Begrenzung erfüllt werden könnten. 

- Die Ahndung von Verstößen nach dem BNatSchG und dem BayNatSchG sind 
originär eine Hauptaufgabe der Wasserschutzpolizei, insbesondere am Main-
ufer. Es werden im Rahmen des Streifendienstes regelmäßig Kontrollen an der 
Slipstelle durchgeführt. Sollte jemand das Z. „Naturschutzgebiet“ missachten 
oder sonstige Umweltdelikte begehen werden entsprechende Anzeigen vorge-
legt. Werden sonstige Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt kom-
men diese ebenfalls zur Anzeige. Das Anzeigenaufkommen an dieser Stelle ist 
allerdings bei der WSP nur geringfügig.  

- Aufgrund der oben geschilderten Diskrepanz zwischen öffentlicher Ausweisung 
und Beschilderung wird derzeit durch die VPI keine Ahndung nach VZ 250 
durchgeführt. Umweltschutzverstöße und sonstige Verstöße werden weiterhin 
konsequent verfolgt. 

- Das gemeinsame Ziel sollte es daher sein, ohne die Belange eines Beteiligten 
gänzlich auszuschließen, eine rechtlich und praktisch umsetzbare Regelung für 
den Bereich zu erarbeiten. 

 
Im Laufe des letzten Jahres und Monate gingen bei der Verwaltung wieder Anfragen 
zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Befahren des VZ 250 Bereiches 
ein. 
Dies nimmt die Verwaltung als Anlass zur Abstimmung einer Öffnung des Weges für 
bestimmte Zielgruppen bzw. generelle Freigabe und Erlass einer Parkordnung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss stimmt der Öffnung der Gemeindestraße zur Slip-Stelle an der Zu-
fahrt der ehemaligen NATO-Rampe oder einer Freigabe für bestimmte Nutzergrup-
pen neben der „Roland Schwing Brücke“ zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 0  Anwesend: 8 
Nein: 8  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 
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1. Der 1. Bürgermeister informiert im Verkehrsplanungsausschuss, dass das 
Staatliche Bauamt Aschaffenburg (StBA AB) kurzfristig eine Teil-
Deckensanierung des desolaten Teilstückes der Hauptstraße, zwischen den 
Ortstürmen und der Anbindung am Ende der „Ausbaustrecke Kreisel“ in Höhe 
Nr. 34 durch die Firma Stix in der letzten Augustwoche 2023 ausführen lassen 
wird. 

 
Ein entsprechender Verkehrslenkungsplan wurde vorab im RIS zur Kenntnis gege-
ben und seitens der Verwaltung dem Ausschuss nochmal erörtert. 
 
Die geplante Ausführungszeit ist in der KW 35 vom 28.08. – 01.09.2023. 
 
Der Bereich in der Hauptstraße muss dann vollgesperrt und der Verkehr innerörtlich 
umgeleitet werden. Hier sind ebenso vorrangig die Busunternehmen und Entsor-
gungsunternehmen betroffen. 
 
In groben Zügen umrissen, wird der Verkehr wie folgt geleitet: 
 

 Von Aschaffenburg nach Süden über die Bahnhofstr. - Hintere Dorfstraße und 
Kreisel 

 Von Süden nach Sulzbach über die Jahnstr. - Spessartstr. - Schafbrückenweg 
- Mühlweg - Bahnhofstr. 

 Der Kleewiesenweg wird in der Woche ebenso für den (Ausweich-)Verkehr 
vollgesperrt.  
 

Da keine großräumige Umleitung möglich ist, wird das Staatliche Bauamt am Kreisel 
Kleinwallstadt und an der Kreuzung Leidersbach eine Hinweistafel für den Verkehr 
nach Aschaffenburg stellen. 
Damit das Vorhaben gelingt, ist das Staatliche Bauamt Aschaffenburg auf die Unter-
stützung der Verwaltung und des Bauhofes des Marktes Sulzbach angewiesen.  
 
Hier sind von der Verwaltung die ausführliche Information aller Geschäfte und An-
wohner sowie die Koordinierung der Gespräche mit allen Beteiligten öffentlicher Be-
lange sowie Zuarbeiten in der Verkehrsplanung vorzunehmen.  
Die Verwaltung schlägt vor, möglichst den Kleewiesenweg, welcher gern als Umlei-
tungsabkürzung genutzt wird, zu sperren. 
 
Der Ausschuss befürwortet eine Sperrung des Kleewiesenweges, außer für Radfah-
rer. 
 
Die gesamte Beschilderung für die innerörtliche Verkehrsführung als auch der Halt-
verbotsstrecken wird vom Bauhof nach Anordnung des StBA AB ausgeführt. 
 
 

2. Im weiteren Verlauf und Anschluss wird noch zur anstehenden Vollsperrung der 
MIL 11 - Spessartstraße bis zur Einmündung Pfortengasse für die Durchführung 
der Sulzbacher Kerb am Wochenende zum 02. September 2023 informiert. 

 
Hier könnte es bei Verzögerungen im Bauablauf / Ende der Sperrung Hauptstraße zu 
Problemen bei der Verkehrsabwicklung in der Kirchgasse kommen.  
Der Veranstalter wird auf diese besondere Situation hingewiesen. 
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tieren. Konkrete Verhaltensvorschriften werden stets in Einzel-
Landschaftsschutz-Verordnungen erlassen. Diese werden auf örtlichen Hin-
weistafeln der Regierungen ausgehängt. Nur durch das Lesen dieser Hinweis-
tafeln kann dem Bürger bewusst sein, was im jeweiligen Bereich erlaubt und 
verboten ist. Diese Hinweistafel ist an der Slipstelle vorhanden, inwiefern der 
dortige Text aber auch gelesen und somit wahrgenommen wird hängt von den 
einzelnen Personen ab. Verkehrszeichen die das Parken erlauben bzw. verbie-
ten sind durch ihren Symbolcharakter einfacher wahrzunehmen und zudem 
bundesweit eindeutig in ihrem Regelungsgehalt bekannt. 

- Es sollte daher geprüft werden, in welcher Form alle o.g. Belange, insbesonde-
re des Umweltschutzes, durch eine effektivere Beschilderung, ggf. baulichen 
Änderung und Kfz-Begrenzung erfüllt werden könnten. 

- Die Ahndung von Verstößen nach dem BNatSchG und dem BayNatSchG sind 
originär eine Hauptaufgabe der Wasserschutzpolizei, insbesondere am Main-
ufer. Es werden im Rahmen des Streifendienstes regelmäßig Kontrollen an der 
Slipstelle durchgeführt. Sollte jemand das Z. „Naturschutzgebiet“ missachten 
oder sonstige Umweltdelikte begehen werden entsprechende Anzeigen vorge-
legt. Werden sonstige Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt kom-
men diese ebenfalls zur Anzeige. Das Anzeigenaufkommen an dieser Stelle ist 
allerdings bei der WSP nur geringfügig.  

- Aufgrund der oben geschilderten Diskrepanz zwischen öffentlicher Ausweisung 
und Beschilderung wird derzeit durch die VPI keine Ahndung nach VZ 250 
durchgeführt. Umweltschutzverstöße und sonstige Verstöße werden weiterhin 
konsequent verfolgt. 

- Das gemeinsame Ziel sollte es daher sein, ohne die Belange eines Beteiligten 
gänzlich auszuschließen, eine rechtlich und praktisch umsetzbare Regelung für 
den Bereich zu erarbeiten. 

 
Im Laufe des letzten Jahres und Monate gingen bei der Verwaltung wieder Anfragen 
zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Befahren des VZ 250 Bereiches 
ein. 
Dies nimmt die Verwaltung als Anlass zur Abstimmung einer Öffnung des Weges für 
bestimmte Zielgruppen bzw. generelle Freigabe und Erlass einer Parkordnung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss stimmt der Öffnung der Gemeindestraße zur Slip-Stelle an der Zu-
fahrt der ehemaligen NATO-Rampe oder einer Freigabe für bestimmte Nutzergrup-
pen neben der „Roland Schwing Brücke“ zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 0  Anwesend: 8 
Nein: 8  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 
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1. Der 1. Bürgermeister informiert im Verkehrsplanungsausschuss, dass das 
Staatliche Bauamt Aschaffenburg (StBA AB) kurzfristig eine Teil-
Deckensanierung des desolaten Teilstückes der Hauptstraße, zwischen den 
Ortstürmen und der Anbindung am Ende der „Ausbaustrecke Kreisel“ in Höhe 
Nr. 34 durch die Firma Stix in der letzten Augustwoche 2023 ausführen lassen 
wird. 

 
Ein entsprechender Verkehrslenkungsplan wurde vorab im RIS zur Kenntnis gege-
ben und seitens der Verwaltung dem Ausschuss nochmal erörtert. 
 
Die geplante Ausführungszeit ist in der KW 35 vom 28.08. – 01.09.2023. 
 
Der Bereich in der Hauptstraße muss dann vollgesperrt und der Verkehr innerörtlich 
umgeleitet werden. Hier sind ebenso vorrangig die Busunternehmen und Entsor-
gungsunternehmen betroffen. 
 
In groben Zügen umrissen, wird der Verkehr wie folgt geleitet: 
 

 Von Aschaffenburg nach Süden über die Bahnhofstr. - Hintere Dorfstraße und 
Kreisel 

 Von Süden nach Sulzbach über die Jahnstr. - Spessartstr. - Schafbrückenweg 
- Mühlweg - Bahnhofstr. 

 Der Kleewiesenweg wird in der Woche ebenso für den (Ausweich-)Verkehr 
vollgesperrt.  
 

Da keine großräumige Umleitung möglich ist, wird das Staatliche Bauamt am Kreisel 
Kleinwallstadt und an der Kreuzung Leidersbach eine Hinweistafel für den Verkehr 
nach Aschaffenburg stellen. 
Damit das Vorhaben gelingt, ist das Staatliche Bauamt Aschaffenburg auf die Unter-
stützung der Verwaltung und des Bauhofes des Marktes Sulzbach angewiesen.  
 
Hier sind von der Verwaltung die ausführliche Information aller Geschäfte und An-
wohner sowie die Koordinierung der Gespräche mit allen Beteiligten öffentlicher Be-
lange sowie Zuarbeiten in der Verkehrsplanung vorzunehmen.  
Die Verwaltung schlägt vor, möglichst den Kleewiesenweg, welcher gern als Umlei-
tungsabkürzung genutzt wird, zu sperren. 
 
Der Ausschuss befürwortet eine Sperrung des Kleewiesenweges, außer für Radfah-
rer. 
 
Die gesamte Beschilderung für die innerörtliche Verkehrsführung als auch der Halt-
verbotsstrecken wird vom Bauhof nach Anordnung des StBA AB ausgeführt. 
 
 

2. Im weiteren Verlauf und Anschluss wird noch zur anstehenden Vollsperrung der 
MIL 11 - Spessartstraße bis zur Einmündung Pfortengasse für die Durchführung 
der Sulzbacher Kerb am Wochenende zum 02. September 2023 informiert. 

 
Hier könnte es bei Verzögerungen im Bauablauf / Ende der Sperrung Hauptstraße zu 
Problemen bei der Verkehrsabwicklung in der Kirchgasse kommen.  
Der Veranstalter wird auf diese besondere Situation hingewiesen. 
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Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
Anmerkung der Verwaltung im Nachgang der Sitzung 25.07.2023: 
 
Am 25.07.2023 fand um 10:00 Uhr ein klärendes organisatorisches Gespräch im 
Rathaus mit den beteiligten Behörden und Entsorgungs- sowie Busunternehmen mit 
folgenden Festlegungen statt: 
 
 Beschilderung für die innerörtliche Verkehrslenkung wird nach nochmaliger 

Rücksprache mit der Verwaltung und Überlegung im Staatlichen Bauamt 
Aschaffenburg wegen des hohen Aufwandes in Absprache mit Fa. Stix an eine 
Verkehrssicherungsfirma (VSRM) übergeben (somit enorme Entlastung des 
Bauhofes);  

 Vorschlag der Polizei: Änderung der Verkehrsführung im Kleewiesenweg von 
Norden nach Süden im Einbahnverkehr (somit kein Vorteil der Abkürzung) und 
Radfahrer auch im Gegenverkehr frei - Anordnung erteilt Bauamt Markt Sulz-
bach und Ausführung erledigt Bauhof Markt Sulzbach; 

 Festlegung von 3 -4 Müllsammelstellen um die Hauptstraße (Abfuhr möglichst 
am Tag der Entsorgung um 6 Uhr) - klärt Abfallbehörde; Bauhof muss die 
Sammelstellen auf den Parkplätzen „Spessartstr.“ und am ehem. Schlecker mit 
Haltverboten zur Wendemöglichkeit freihalten; 3. Sammelstelle wird Haltestelle 
„Braunwarthsmühle“ bzw. gegenüber am „Brünnchen“; 

 Abstellung der Fußgänger-LSA durch die Straßenmeisterei Mainaschaff; 
 Änderung einiger Busrouten der Linien 1, 56, 61, 62 und 63 (Info folgt im 

AMBL); 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
4 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Verkehrsregelnde Maßnahmen in der MIL 30 Sodentalstraße - Sach-
standsbericht 
 

Die Unterlagen zum Antrag auf Verkehrsregelungen im Bereich der Sodentalstraße 
wurden mit der Ladung im RIS bereitgestellt. 
 
Der 1. Bürgermeister informierte zur Sitzung über den am 27.06.2023 stattgefunde-
nen Ortstermin. 
Es nahmen teil: 

- Vertreter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises MIL 
- Vertreter des Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg 
- Vertreterin der kommunalen Verkehrsüberwachung 
- Vertreter der Gemeindeverwaltung 
- Vertreter des Verkehrsplanungsausschusses sowie  
- Anwohnern in den betroffenen Bereichen der Sodentalstraße 156 - 168. 

 
Im Ergebnis wurde festgelegt, dass die Einmündungen Sodentalstraße Nr. 156/158 
sowie Nr. 164/168a mit VZ 299 „Grenzmarkierungen“ auf Grund der örtlichen Situati-
onen dauerhaft markiert werden. 



31

Seite 9 
 

Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
Anmerkung der Verwaltung im Nachgang der Sitzung 25.07.2023: 
 
Am 25.07.2023 fand um 10:00 Uhr ein klärendes organisatorisches Gespräch im 
Rathaus mit den beteiligten Behörden und Entsorgungs- sowie Busunternehmen mit 
folgenden Festlegungen statt: 
 
 Beschilderung für die innerörtliche Verkehrslenkung wird nach nochmaliger 

Rücksprache mit der Verwaltung und Überlegung im Staatlichen Bauamt 
Aschaffenburg wegen des hohen Aufwandes in Absprache mit Fa. Stix an eine 
Verkehrssicherungsfirma (VSRM) übergeben (somit enorme Entlastung des 
Bauhofes);  

 Vorschlag der Polizei: Änderung der Verkehrsführung im Kleewiesenweg von 
Norden nach Süden im Einbahnverkehr (somit kein Vorteil der Abkürzung) und 
Radfahrer auch im Gegenverkehr frei - Anordnung erteilt Bauamt Markt Sulz-
bach und Ausführung erledigt Bauhof Markt Sulzbach; 

 Festlegung von 3 -4 Müllsammelstellen um die Hauptstraße (Abfuhr möglichst 
am Tag der Entsorgung um 6 Uhr) - klärt Abfallbehörde; Bauhof muss die 
Sammelstellen auf den Parkplätzen „Spessartstr.“ und am ehem. Schlecker mit 
Haltverboten zur Wendemöglichkeit freihalten; 3. Sammelstelle wird Haltestelle 
„Braunwarthsmühle“ bzw. gegenüber am „Brünnchen“; 

 Abstellung der Fußgänger-LSA durch die Straßenmeisterei Mainaschaff; 
 Änderung einiger Busrouten der Linien 1, 56, 61, 62 und 63 (Info folgt im 

AMBL); 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
4 Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO);  

Verkehrsregelnde Maßnahmen in der MIL 30 Sodentalstraße - Sach-
standsbericht 
 

Die Unterlagen zum Antrag auf Verkehrsregelungen im Bereich der Sodentalstraße 
wurden mit der Ladung im RIS bereitgestellt. 
 
Der 1. Bürgermeister informierte zur Sitzung über den am 27.06.2023 stattgefunde-
nen Ortstermin. 
Es nahmen teil: 

- Vertreter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises MIL 
- Vertreter des Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg 
- Vertreterin der kommunalen Verkehrsüberwachung 
- Vertreter der Gemeindeverwaltung 
- Vertreter des Verkehrsplanungsausschusses sowie  
- Anwohnern in den betroffenen Bereichen der Sodentalstraße 156 - 168. 

 
Im Ergebnis wurde festgelegt, dass die Einmündungen Sodentalstraße Nr. 156/158 
sowie Nr. 164/168a mit VZ 299 „Grenzmarkierungen“ auf Grund der örtlichen Situati-
onen dauerhaft markiert werden. 
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Des Weiteren wird eine Parkverbotsstrecke ab Haus-Nr. 160 mit VZ 266-10 „Einge-
schränktes Haltverbot Anfang“ bis vor die Einmündung Nr. 164 mit VZ 186-20 „Ein-
geschränktes Haltverbot Ende“ vor die Grenzmarkierung für die Dauer eines halben 
Jahres auf Probe angeordnet. 
Somit soll den Anliegern und Gästen ein kurzes Be- und Entladen sowie Ein- und 
Aussteigen ermöglicht werden. 
Die fehlenden Markierungen der privaten Stellflächen aus dem Stellflächennachweis 
vor den Stallungen des Anwesens Sodentalstraße Nr. 162 werden in Abstimmung 
mit der Betreiberin der Gaststätte aufgebracht. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5 Berichte des Bürgermeisters 

 
5.1 Auswertung von DSD-Geschwindigkeitsanzeigegeräten in der Haupt-

straße (Kreisel und Novita); 
 

Der 1. Bürgermeister stellt anhand der Protokolle für die Zeit vom 22.06. - 
29.06.2023 die Auswertungen der DSD Data-Geschwindigkeitsanzeigegeräte in 
Hauptstraße (Kreisel und Novita) in Richtung Kleinwallstadt vor. 
 
Die Mehrheit der gefahrenen Geschwindigkeiten befanden sich im Bereich bis zu 40 
km/h. Ein paar einzelne „Ausreißer“ waren von 50 km/h bis zu 80 km/h zu verzeich-
nen. 
 
Hier wird der Einsatz der KVÜ im fließenden Verkehr weiter begrüßt. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5.2 Sachstandsbericht zum Umbau des Bahnübergang II - Hauptstraße 

Ortseingang in Sulzbach a. Main 
 

Der 1. Bürgermeister informiert über den aktuellen Projektstatus zum Umbau des 
Bahnübergangs BÜ II an der Hauptstraße am Ortseingang in Sulzbach a. Main. 
 
Wie die Westfrankenbahn mitteilte, wurde die Planung von der Firma Drees und 
Sommer „DRESO“ übernommen und deren Aufgaben gecancelt, so dass das Projekt 
aktuell nur noch von der Westfrankenbahn betreut wird. 
 
Zum derzeitigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass ein Umbau nicht 
vor Ende 2024 / 2025 stattfindet. 
Detaillierte Aussagen kann man im Augenblick noch nicht treffen. 
 
Beschluss: 
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Des Weiteren wird eine Parkverbotsstrecke ab Haus-Nr. 160 mit VZ 266-10 „Einge-
schränktes Haltverbot Anfang“ bis vor die Einmündung Nr. 164 mit VZ 186-20 „Ein-
geschränktes Haltverbot Ende“ vor die Grenzmarkierung für die Dauer eines halben 
Jahres auf Probe angeordnet. 
Somit soll den Anliegern und Gästen ein kurzes Be- und Entladen sowie Ein- und 
Aussteigen ermöglicht werden. 
Die fehlenden Markierungen der privaten Stellflächen aus dem Stellflächennachweis 
vor den Stallungen des Anwesens Sodentalstraße Nr. 162 werden in Abstimmung 
mit der Betreiberin der Gaststätte aufgebracht. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5 Berichte des Bürgermeisters 

 
5.1 Auswertung von DSD-Geschwindigkeitsanzeigegeräten in der Haupt-

straße (Kreisel und Novita); 
 

Der 1. Bürgermeister stellt anhand der Protokolle für die Zeit vom 22.06. - 
29.06.2023 die Auswertungen der DSD Data-Geschwindigkeitsanzeigegeräte in 
Hauptstraße (Kreisel und Novita) in Richtung Kleinwallstadt vor. 
 
Die Mehrheit der gefahrenen Geschwindigkeiten befanden sich im Bereich bis zu 40 
km/h. Ein paar einzelne „Ausreißer“ waren von 50 km/h bis zu 80 km/h zu verzeich-
nen. 
 
Hier wird der Einsatz der KVÜ im fließenden Verkehr weiter begrüßt. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5.2 Sachstandsbericht zum Umbau des Bahnübergang II - Hauptstraße 

Ortseingang in Sulzbach a. Main 
 

Der 1. Bürgermeister informiert über den aktuellen Projektstatus zum Umbau des 
Bahnübergangs BÜ II an der Hauptstraße am Ortseingang in Sulzbach a. Main. 
 
Wie die Westfrankenbahn mitteilte, wurde die Planung von der Firma Drees und 
Sommer „DRESO“ übernommen und deren Aufgaben gecancelt, so dass das Projekt 
aktuell nur noch von der Westfrankenbahn betreut wird. 
 
Zum derzeitigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass ein Umbau nicht 
vor Ende 2024 / 2025 stattfindet. 
Detaillierte Aussagen kann man im Augenblick noch nicht treffen. 
 
Beschluss: Seite 11 

 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 

---------------------------------------------- 
 
5.3 Sachstandsbericht zu gesetzlichen Voraussetzungen zum Aufstellen 

einer Blitzersäule 
 

Auf Grund einer Anfrage im Verkehrsplanungsausschuss im Oktober 2022 und am 
06.03.2023 wurde seitens der Verwaltung eine Überprüfung der Aufstellvorausset-
zungen von Blitzersäulen bei der Firma NWS GmbH angeregt. 
 
Hier teilt der 1. Bürgermeister mit, dass die Zuarbeit vorliegt. 
 
Nach Rücksprache der Verwaltung mit der Firma NWS GmbH sind folgende Kriterien 
und Richtlinien in Bayern zu beachten:  
 

 Messstelle muss den Abstandsrichtlinien der ergänzenden Weisung vom 
12.01.2011 zu 100% entsprechen. Die verwendete Messanlage misst laserba-
sierend 50m vor der Säule!! Also muss der Abstand zur Ortstafel usw. mindes-
tens 250 m sein.  

 Die Beanstandungsquote muss mindestens 10 % sein.  
Hierzu müssen Messwerte einer Topo-Box (Verkehrszählgerät) oder Vergleich-
barem über einen aussagekräftigen Zeitraum vorliegen, z.B. 2 Wochen.  

 Keine Genehmigung seitens STMI mehr erforderlich, aber Anzeigepflicht beim 
LRA bzw. Regierung. 

 Wie jede andere Messstelle, ist die Messstelle mit der Polizei abzustimmen. 
 

1. Wenn diese Parameter erfüllt sind, müssen die baulichen Voraussetzungen 
überprüft werden (Strom- /Internet- /Abwasseranschluss, Aufstellort mit Techni-
kern des Herstellers abstimmen) und Kosten ermittelt werden: 
 

2. Die Kosten der Säule mit elektrischen Parametern 35.000,- Euro zuzüglich Ver-
sicherung der Säule 
 

3. Fa. NWS vermietet die Messgeräte und wartet diese Messanlage. 
 
Nach einem Gespräch mit dem Prokuristen und Leiter der Verkehrsüberwachung der 
Firma NWS GmbH macht die Aufstellung nur bei überwiegendem Fremdverkehr Sinn 
und nicht bei Pendlerverkehr und bei ortansässigem Verkehr. 
 
Die Verwaltung schlägt auf Grund dieser Voraussetzungen vor, dass keine Weiter-
verfolgung dieses Anliegens erfolgen sollte. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5.4 Sachstandsbericht zum Radwegeausbau Wachenbachweg; 

 
Der 1. Bürgermeister informiert, dass eine detaillierte Erörterung des Planungs-
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Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 

---------------------------------------------- 
 
5.3 Sachstandsbericht zu gesetzlichen Voraussetzungen zum Aufstellen 

einer Blitzersäule 
 

Auf Grund einer Anfrage im Verkehrsplanungsausschuss im Oktober 2022 und am 
06.03.2023 wurde seitens der Verwaltung eine Überprüfung der Aufstellvorausset-
zungen von Blitzersäulen bei der Firma NWS GmbH angeregt. 
 
Hier teilt der 1. Bürgermeister mit, dass die Zuarbeit vorliegt. 
 
Nach Rücksprache der Verwaltung mit der Firma NWS GmbH sind folgende Kriterien 
und Richtlinien in Bayern zu beachten:  
 

 Messstelle muss den Abstandsrichtlinien der ergänzenden Weisung vom 
12.01.2011 zu 100% entsprechen. Die verwendete Messanlage misst laserba-
sierend 50m vor der Säule!! Also muss der Abstand zur Ortstafel usw. mindes-
tens 250 m sein.  

 Die Beanstandungsquote muss mindestens 10 % sein.  
Hierzu müssen Messwerte einer Topo-Box (Verkehrszählgerät) oder Vergleich-
barem über einen aussagekräftigen Zeitraum vorliegen, z.B. 2 Wochen.  

 Keine Genehmigung seitens STMI mehr erforderlich, aber Anzeigepflicht beim 
LRA bzw. Regierung. 

 Wie jede andere Messstelle, ist die Messstelle mit der Polizei abzustimmen. 
 

1. Wenn diese Parameter erfüllt sind, müssen die baulichen Voraussetzungen 
überprüft werden (Strom- /Internet- /Abwasseranschluss, Aufstellort mit Techni-
kern des Herstellers abstimmen) und Kosten ermittelt werden: 
 

2. Die Kosten der Säule mit elektrischen Parametern 35.000,- Euro zuzüglich Ver-
sicherung der Säule 
 

3. Fa. NWS vermietet die Messgeräte und wartet diese Messanlage. 
 
Nach einem Gespräch mit dem Prokuristen und Leiter der Verkehrsüberwachung der 
Firma NWS GmbH macht die Aufstellung nur bei überwiegendem Fremdverkehr Sinn 
und nicht bei Pendlerverkehr und bei ortansässigem Verkehr. 
 
Die Verwaltung schlägt auf Grund dieser Voraussetzungen vor, dass keine Weiter-
verfolgung dieses Anliegens erfolgen sollte. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
 

---------------------------------------------- 
 
5.4 Sachstandsbericht zum Radwegeausbau Wachenbachweg; 

 
Der 1. Bürgermeister informiert, dass eine detaillierte Erörterung des Planungs-
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standes zum „Projekt Radwegeausbau Wachenbachweg“ durch den Planer Herrn 
Brunner in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 13.07.2023 stattfindet. 
 
Das Ingenieurbüro Eilbacher ermittelt derzeit die Kosten für die verschiedenen Aus-
bauvarianten und klärt die naturschutzrechtlichen Belange ab. 
 
Des Weiteren gibt der 1. Bürgermeister bekannt, dass seitens der Verwaltung vorab 
jeden Umbaus bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Querung des Rad-
weges über die Kreisstraße MIL 30 zum Radweg nach Leidersbach / Oberhölle beim 
LRA Miltenberg Straßenverkehrsamt beantragt hat. 
Zwischenzeitlich erfolgte die Anordnung an das Staatliche Bauamt Aschaffenburg 
und die Beschilderung wurde bereits von der Straßenmeisterei Mainaschaff ausge-
führt. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
Martin Stock, Vorsitzender 
Birgit Maidhof, Schriftführerin 
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-Vorankündigung-

Vollsperrung der Kreisstraße 
MIL 31 nach Dornau
Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg plant 
derzeit die Erneuerung der Fahrbahn in einem 
Teilbereich zwischen dem Ortsausgang Sulz-
bach und dem Ortseingang Dornau (Wald-
stück).
Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgt 
durch die Firma Wilhelm Merten Straßen- und 
Asphaltbau GmbH & Co. KG aus Hanau.
Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung 
des Streckenabschnittes erfolgen. Die aus-
geschilderte Umleitung erfolgt für beide Fahrt-
richtungen über die Staatsstraße 2309 (Dor-
nau-Kleinwallstadt). 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 
von 21. bis 25. August 2023 durchgeführt. 
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer bereits jetzt 
um Beachtung und Verständnis für etwaige Be-
einträchtigungen!
Markt Sulzbach a. Main
          -Bauamt-

Behandlung von Bauanträgen 
im gemeindlichen Bauausschuss
Nachstehend teilen wir die Termine der nächs-
ten Bauausschuss-Sitzungen mit:
• Donnerstag, 14. September 2023
• Donnerstag, 12. Oktober 2023
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauan-
träge in die Tagesordnung aufgenommen wer-
den müssen und deshalb nur die Bauanträge 
behandelt werden, die mindestens 8 Tage vor 
der Sitzung (bis Mittwoch um 12.00 Uhr) im 
Rathaus Sulzbach a. Main, Zimmer 20 (Ebene 
4) eingegangen sind.

Wichtiger Hinweis zur
Veröffentlichung und Weitergabe 
personenbezogener Daten
Der Markt Sulzbach a. Main veröffentlicht im 
Amts- und Mitteilungsblatt regelmäßig perso-
nenbezogene Daten (Geburtstage etc.).
Sie haben die Möglichkeit diesen Veröffentli-
chungen sowie folgenden Datenübermittlun-
gen und Auskunftserteilungen zu widerspre-
chen:
1. An öffentlich-rechtliche
 Religionsgemeinschaften.
2. An Parteien und Wählergruppen im
 Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen  
 und Abstimmungen. 
3. Für den Fall eines Alters- oder Ehe-
 jubiläums (bei Ehejubiläen ist die Unter-
 schrift beider Ehegatten erforderlich!).
4. An Adressbuchverlage.
5. An das Bundesamt für das Personal-
 management der Bundeswehr.

Wenn Sie aus datenschutzrechtlichen Grün-
den Einwände gegen die Veröffentlichung bzw. 
Weiterleitung Ihrer Daten haben, melden Sie 
sich bitte im Bürgerservicebüro, Ebene 1,  des 
Marktes Sulzbach a. Main.
Die Marktverwaltung

Ablauf der Gültigkeit von Perso-
nalausweisen und Reisepässen
Jeder Deutsche, der das 16. Lebensjahr voll-
endet hat, ist verpflichtet einen gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass zu besitzen. 
Um eventuellen unliebsamen Überraschungen 
etwa bei polizeilichen Kontrollen oder Aus-
landsreisen vorzubeugen ist es ratsam die 
Gültigkeit des Personalausweises bzw. Reise-
passes zu kontrollieren. die Ausstellung eines 
neuen Ausweisdokumentes dauert in der Re-
gel drei bis vier Wochen.
Für die Beantragung ist erforderlich: 
– persönliches Erscheinen und eigenhändige  
 Unterschrift
– Personalausweis oder Reisepass (auch
 abgelaufen), zur Feststellung der Identität 
– ein aktuelles biometrisches Lichtbild
– das Lichtbild muss auf die Größe
 35 x 45 mm bereits zugeschnitten
 vorgelegt werden!
– bei Erstbeantragung: Geburtsurkunde  
 (wenn ledig) bzw. Heiratsurkunde (wenn  
 verheiratet bzw. geschieden)
Wir bitten Sie, Ihr neues Ausweisdokument 
fristgerecht zu beantragen, da Sie bei Nicht-
beachtung eine Ordnungswidrigkeit begehen, 
welche unter Umständen durch das Landrat-
samt Miltenberg als zuständige Ordnungswid-
rigkeitsbehörde mit einem Bußgeld geahndet 
werden kann. 
Markt Sulzbach a. Main
- Bürgerservicebüro -

Führungszeugnisse
online beantragen
Führungszeugnisse können beim Bundesamt 
für Justiz online beantragt werden:
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de
Folgende Anträge können online gestellt 
werden:
– Antrag auf Erteilung eines Führungs-
 zeugnisses für private Zwecke
– Antrag auf Erteilung eines Führungs-
 zeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde
– Antrag auf Erteilung eines erweiterten
 Führungszeugnisses
Folgende Voraussetzungen müssen dazu er-
füllt sein:
– Antragsteller müssen im Besitz eines neu-
en Personalausweises oder elektronischen 
Aufenthaltstitels jeweils mit freigeschalteter 
Online-Ausweisfunktion sein.34
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– Erforderlich ist ein Kartenlesegerät zum 
Auslesen des Ausweisdokuments und eine 
AusweisApp ab der Version 1.13, die auf der 
Seite des Bundesamts für Justiz kostenlos he-
runtergeladen werden kann.
– Falls Nachweise hochgeladen werden 
müssen (z.B. soweit Gebührenfreiheit geltend 
gemacht wird oder bei der Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnisses) sind ggf. ein 
Scanner bzw. eine Digitalkamera erforderlich. 
Markt Sulzbach a. Main
- Bürgerservicebüro -

Veröffentlichung
von Geburtstagsjubiläen im 
Amts- und Mitteilungsblatt
Nach § 50 Abs. 2 Satz 5 Bundesmeldegesetz 
dürfen Altersjubilare ab dem 70. Geburtstag, 
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag 
veröffentlicht werden.
Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverord-
nung werden im Amts- und Mitteilungsblatt run-
de und halbrunde Geburtstage (70. / 75. / 80. 
/ 85. / 90. / 95. und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende) nur noch mit schriftlicher Zu-
stimmung der Betroffenen veröffentlich.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Markt Sulzbach a.Main
- Bürgerservicebüro -
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Unsere aktuellen Empfehlungen: 
Kinderbuch 
Altersempfehlung: ab 8 Jahren. 
Im Gefängnis – Ein Kinderbuch über das 
Leben hinter Gittern von Thomas Engelhardt 
Sinas Papa muss ins Gefängnis. Er hat etwas 
Schlimmes getan und muss nun dafür gerade-
stehen. Sina versteht das alles nicht. Sie hat 
keine Ahnung von dem Ort, an dem ihr Papa 
jetzt lebt. Für Kinder wie sie ist dieses Buch. 
Aber auch für alle anderen. Denn das Gefäng-
nis ist ein Ort, von dem jeder weiß, dass es ihn 
gibt, den aber kaum jemand kennt. Ein schlim-
mer und ein interessanter Ort. 
Vom ersten Tag an begleiten wir Sinas Papa. 
Wir erfahren alles über den Alltag hinter Gittern: 
Was es dort zu essen gibt, wer dort alles lebt 
und arbeitet, wie ein Haftraum aussieht, was 
die Gefangenen den ganzen Tag lang machen. 
Und wie es ist, wenn man wieder rauskommt.
Quelle: www.klett-kinderbuch.de 

CD-Tipp für Kids ab 6 
Teufels KICKER / Game over! 
Enes fehlt in letzter Zeit überraschend oft 
beim Training. Sein neuer Job als Hundesitter 
scheint dafür nicht der wahre Grund zu sein, 
denn seit Neuestem zieht er Online-Kicken 
echtem Fußball vor. 
Als seine Teamkameraden ihn zur Vernunft 
bringen wollen, werden auch sie in die faszi-
nierende Welt des Fantasy-Fußball-Games 
„Kicktopia“ hineingezogen. Auch den Rivalen 
vom VfB geht es nicht anders ...
Quelle: Sony Music 
Fantasy-Roman 
Gefallene Helden von Kim Cade 
Mathias ist der Held aus einer uralten Prophe-
zeiung, der sogenannte Auserwählte. Als sich 
die Mächte der Finsternis erheben reist er mit 
seinem Freund Aaslo zum Königshof. Doch 
unterwegs wird Mathias bei einem nächtlichen 
Überfall getötet. Ohne den Helden ist das Kö-
nigreich dem Untergang geweiht. Trotz seiner 
Verzweiflung setzt Aaslo seine Reise mit der 
Zauberin Magdaley fort um dem Königshof die 
furchtbare Nachricht zu überbringen. Der Weg 
birgt viele Gefahren, bei denen Aaslo jedoch 
auch bei sich ungeahnte Kräfte entdeckt. 
Quelle: www.penguinrandomhouse.de 
Online erreichen Sie uns auf verschiedenen 
Wegen:
*  Über die Homepage mit umfangreichen In-

formationen zu unserer Bücherei unter www.
bücherei-sulzbach-main.de,

*  über den Onlinekatalog unter www.bibkat.de/
sulzbach-main, der unser gesamtes Medien-
angebot auflistet und Recherchen ermöglicht,

*  über die Onleihe www.leo-nord.de, die Ihnen 
über 20.000 e-Medien (Bücher, Hörbücher, 
Hörspiele, Zeitschriften) zum Lesen bzw. Hö-
ren auf e-Book-Reader, Tablet, Smartphone 
oder Computer bietet,

*  und schließlich über unsere Facebook-Seite 
www.facebook.de/buecherei.sulzbach mit ak-
tuellen Infos zur Bücherei.

Kontakt:
63834 Sulzbach, Hauptstraße 13 (Kirchplatz, 
gegenüber Eingang Anna-Kirche)
Tel.: 06028 210 50 57 
E-Mail: info@buecherei-sulzbach.de
Öffnungszeiten:
Sonntag    10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag      09:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag  16:00 - 19:00 Uhr

Sie haben die Möglichkeit, 
alle öffentlichen Buslinien 

innerhalb unserer Marktgemeinde
mit einer Tageskarte zum Preis 

von 1,– € zu benutzen.
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(alle Angaben ohne Gewähr)
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST:
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist er-
reichbar unter der Rufnummer 116117. Unter 
dieser Rufnummer erreichen Sie den Haus-
besuchsdienst und bekommen Informationen, 
wenn Sie nicht wissen an wen und wohin Sie 
sich wenden sollen. Eine Anmeldung in einer 
der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. Die Öff-
nungszeiten der Bereitschaftspraxen sind:
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Aschaffenburg:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
                        8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  13:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
an der Helios Klinik in Erlenbach:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
                        9:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
                         18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Main-Spessart in Lohr:
Samstag, Sonntag und Feiertag:   
                         9:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
                        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen 
oder Verletzungen bleibt nach wie vor die in-
tegrierte Leitstelle zuständig, erreichbar unter 
der Nummer 112.
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Rufnummern der Ärzte in Sulzbach:
Allgemeinärzte
Dr. med. F. Prentner und
Dr. med. J. Burmeister (ang.)
 Breiter Weg 18   Tel. 1533
Dr. med. R. Vorberg u. D. Klement,
Frau S. Kayser, Mühlbachstr. 2     Tel. 8091
Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Carmen Blum, Dornauer Weg 17
              Tel. 123910
Zahnärzte
DentalEck Sulzbach Elke Bittner
Bahnhofstr. 43                             Tel. 5300
Cornelia Wünsch, Breiter Weg 16 A  Tel. 995055
Frank Zweyrohn und Dr. Katja Zweyrohn, 
Hauptstr. 11                       Tel./Fax 1543
Tierärzte
Amtl. Fachassistent: Hubert Klimmer, Mömling-
talring 81, 63785 Obernburg, Tel.: 06022/5260 
bzw. 0175/2610575 hubert.klimmer@t-online.de

Allgemeinärzte Samstag, 05.08., und Sonntag, 06.08.2023:
 Susanne Heuler, Hauptstraße 102
 63843 Niedernberg, Tel. 06028/5955
(Sa., So., Feiertag: 10 – 12  / 18 – 19 Uhr)
Zahnschmerzen am Wochenende?
www.notdienst-zahn.de

Zahnärzte

Tierärzte
Den aktuellen Rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte für den Landkreis Miltenberg erfah-
ren Sie direkt bei Ihrem Haustierarzt.
Rufbereitschaft: An Wochenenden von Freitag 
19 Uhr bis Montag 7 Uhr. An Feiertagen von 
19 Uhr am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden 
Werktages.  Das Landratsamt Miltenberg weist 
darauf hin, dass für die ordentliche Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinen-
probenentnahme in den Gemeinden Niedern-
berg, Leidersbach u. Sulzbach einschl. aller 
Ortsteile der amtliche Tierarzt
Amtl. Fachassistent Hubert Klimmer, 
Mömlingtalring 81, 63785 Obernburg, 
Tel.: 06022/5260 bzw. 0175/2610575
hubert.klimmer@t-online.de
zuständig ist. Ferner wird daran erinnert, dass 
auch bei Hausschlachtungen die Anmeldung 
zur Fleischuntersuchung zwingend vorge-
schrieben ist. Die Schlachttieruntersuchung 
kann bei Hausschlachtungen nur dann un-
terbleiben, wenn das Tier uneingeschränkt 
gesund ist. Bei Hausschlachtungen aus be-
sonderem Anlass (z.B. Notschlachtungen) ist 
dagegen eine Anmeldung zur Schlachttierun-
tersuchung Pflicht.

Notfallfax 
für Hörgeschädigte
Behinderte, Gehörlose und Sprachbehinderte 
können schnelle Hilfe per Notfallfax erfahren. 
Im Ernstfall können Menschen aus dem ge-
nannten Personenkreis ein Fax an die Feuer-
wehr-Einsatzzentrale schicken, die dann sofort 
Schritte zur Hilfe einleitet. Die Notfallfax-Nr. 
lautet: 112 (vorwahlfrei). Das Fax läuft direkt 
über die Notrufleitung in der Feuerwehr-Ein-
satzzentrale beim Amt für Brand- und Katas-
trophenschutz in der Stadt Aschaffenburg auf  
und wird dort entsprechend bearbeitet. Das 
Notfall-Faxformular erhalten Sie im Rathaus 
Sulzbach a. Main, Bürgerservicebüro, Zimmer 
2. Es kann auch im Internet unter

http://www.landkreis-miltenberg.de/Gesundheit-
Soziales/Notfalldienste/Notfallfax.aspx 

heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Bereitschaftsdienste
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Offene Jugendarbeit
Aktuelle Öffnungszeiten 
Sulzbach
Kindertreff  (ab 6 - 11 Jahren):        
Montag 15:00 - 16:30 Uhr
Jugendtreff (ab 12 Jahren):             
Montag 16:45 - 19:45 Uhr
Mädchentreff:                               
Donnerstag 15:00 - 16:30 Uhr
Soden  
Kindertreff  (ab 6 - 11 Jahren):        
Mittwoch 15:00 - 16:30 Uhr
Jugendtreff (ab 12 Jahren):             
Mittwoch 16:45 - 19:45 Uhr
Anmeldung erforderlich: 
Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, ist 
eine vorherige Anmeldung wichtig. Meldet 
euch bitte kurz per WhatsApp (0160 924 843 
51) und erhaltet einen Doodle-Link zur Einwahl 
und Anmeldung. 
Viele weitere Informationen findet Ihr auf der 
Homepage des Jugendtreffs 
www.jugendtreff-sulzbach.de.

Bereitschaftsdienst 
bei Störungen
Stromversorgung Bayernwerk  
                                    0941/28003366
Straßenbeleuchtung Sulzbach a. Main, 
OT Soden u. OT Dornau 9704-13 od. 9712-19
Außerhalb der Dienstzeit
Trinkwasserversorgung (AMME)
                                     0160/96314460
Abwasserentsorgung (AMME)
                                        0160/96314441
Gasversorgung                      0180/2192081

Postagentur
Öffnungszeiten 
Mo – Sa:    9:30 – 12:30 Uhr 
Mo, Di: 14:00 – 17:00 Uhr
Fr:  14:00 – 18:00 Uhr

Umwelt-Ecke
Abfuhrtermine Sulzbach a. Main mit den 
Ortsteilen Soden und Dornau
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um 6 Uhr be-
reitgestellt sein. Sollten die Mülltonnen etc. nicht 
abgefahren werden, bitte die Angelegenheit te-
lefonisch mit dem Landratsamt (Servicestelle 
Abfallwirtschaft, Tel. 0800/0412412) klären.
Bei der Abfuhr der gelben Säcke ist die Firma 
REMONDIS GmbH (Tel.: 0800 2477677) zu-
ständig.
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Müllabfuhr
Manchmal parken Fahrzeuge so, dass die 
Müllfahrzeuge nur schwer oder überhaupt 

Rufnummer der Apotheke:
 Maintal-Apotheke, Inh.: Herr Helge Killinger
 Bahnhofstr. 14, Telefon 6608
 www.Maintal-Apo.de
05.08.: Römer-Apotheke, Niedernberg,
 Großwallstädter Str. 22, 
 Tel. 06028/7446
06.08.: Stadt-Apotheke, Erlenbach,
 Elsenfelder Str. 3, Tel. 09372/5483
07.08.: Post-Apotheke, Großostheim,
 Bachstr. 50, Tel. 06026/5222
08.08.: Franken-Apotheke, Wörth,
 Odenwaldstr. 8, Tel. 09372/944494
09.08.: Alte Stadt-Apotheke, Obernburg,
 Römerstr. 35, Tel. 06022/8519
10.08.: Markt-Apotheke, Kleinwallstadt, 
 Fährstr. 2, Tel. 06022/21225
11.08.: Elsava-Apotheke, Elsenfeld,  
 Erlenbacher Str. 16, Tel. 06022/9100
Geöffnet von 8.00 Uhr früh bis 8.00 Uhr des 
darauffolgenden Tages.

- alle Angaben ohne Gewähr -

Apotheken

Sozialstation
CARITAS-Sozialstation Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778375
TAGESPFLEGE Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778866

Feuerwehr u. Rettungsdienst 112
Feuerwehr Sulzbach a. Main u. OT Dornau:
1. Kommandant Thomas Schüßler    2399433
2. Kommandant Eric Töpfer  0151/70189112
Gerätehaus Sulzbach a. Main              406555
Gerätehaus OT Dornau                  997681
Feuerwehr OT Soden
1. Kommandant Chr. Sperlich    0170/4359942
2. Kommandant Mario Frank  0151/12791029
Gerätehaus                                 995095
Rathaus                                                 9712-0
Bauhof/Werke                     9704-0

Rettungspunkte Forst
Integrierte Leitstelle        112

Telefonseelsorge
0800/1110111, 0800/1110222
Anonym, rund um die Uhr.
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nicht mehr durchfahren können. Bitte parken 
Sie vorausschauend, um eine problemlose Ab-
fuhr zu ermöglichen.
Braune Biomülltonne u. blaue Papiertonne:
Dienstag, 08.08.2023
Problemabfall 2023:
07.10.2023 – 13.15 Uhr bis 15.15 Uhr
Parkplatz an der Main-Spessart-Halle
28.11.2023 – 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr
Parkplatz an der Kirche OT Soden
Sammelbox Energiesparlampen/Tonerbehälter
im Rathaus – Ebene 1.
Batteriesammelbehälter
Sulzbach a. Main
Hintere Dorfstr./Rathaus - neben Glascontainer
Herigoyen-Volksschule - neben Fahrradständer.
Dornau
Neuer Parkplatz an der Bushaltestelle.
Soden
BH Soden - neben Glascontainer.
Altholz-, Altschrott-, Elektronikschrott-, 
Sperrmüllabholung
Anmeldung der Abholung:
- Angabe der Objektnummer zwingend 
 erforderlich
- Telefonisch während der Servicezeiten des  
 Landratsamtes: 0800 0412412
- Online rund um die Uhr: 
 www.landkreis-miltenberg.de unter der 
 Rubrik „Energie, Natur & Umwelt, Abfall-
 wirtschaft“
- Per Postkarte: erhältlich auf der Gemeinde- 
 verwaltung (Bürgerservicebüro)
Die Anmeldung von Sperrmüll-Express ist ge-
gen Extragebühr möglich und erfolgt innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Eingang der Gebühr.
Standorte Glascontainer
Hintere Dorfstraße - Rathaus
Schafbrücke
Grill- und Festplatz
Industriestraße
Main-Spessart-Halle - Kurmainzer Ring
Blumenstraße
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Bürgerhaus OT Dornau
Bürgerhaus OT Soden 
Festplatz OT Soden
Das Einwerfen von Altglas ist nur werktags von 
7.00 bis 20.00 Uhr erlaubt. Sonn- und Feier-
tage sowie die Nachtruhe von 22.00 bis 6.00 
Uhr sind überall gesetzlich geschützt.
Wenn Sie mit dem Auto kommen, parken Sie 
bitte so, dass der Verkehr nicht behindert wird. 
Bitte werfen Sie die Flaschen so ein, dass um 
den Container herum keine Scherben entste-
hen, und nehmen Sie die Kartons o.ä. wieder 
mit. 
Bitte beachten Sie, dass u.a. Flach- und Blei-
glas, feuerfestes Glas, Glühbirnen und Spiegel 
nicht in die Altglascontainer gehören.
Nähere Informationen unter 

www.was-passt-ins-altglas.de 

Die Benutzung von Glascontainern während 
der gesetzlichen Ruhezeiten kann als Ord-
nungswidrigkeit verfolgt werden. Wer nach-
weislich sein Altglas während dieser Zeiten 
in einen Container wirft, kann in drastischen 
Fällen mit einem Bußgeld von bis zu 500,00 € 
bestraft werden.
BRK-Altkleidercontainer
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Klei-
dung, Schuhe und Heimtextilien nur in ver-
schlossenen, dafür vorgesehenen oder 
reißfesten Säcken einwerfen. Idealerweise 
verwenden Sie die kostenfreien Sammelsäcke 
des Roten-Kreuzes (erhältlich im Rathaus). 
Die Säcke bitte nicht zu schwer beladen und 
fest verschließen, denn die Container werden 
per Hand geleert.
Standort Elektrokleingerätecontainer
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Öffnungszeiten Kompostieranlage 
Freitags 14 - 18 Uhr, samstags 10 - 16 Uhr.
mittwochs von 16 - 18 Uhr (April - September)
Müllumladestation Erlenbach:
Südstraße 2, 63906 Erlenbach a.Main
Die Müllumladestation Erlenbach ist zu den 
bekannten Öffnungszeiten für gewerbliche 
Anlieferungen geöffnet. Für private Anliefe-
rungen ist eine Voranmeldung erforderlich.
Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi.: 08:00 – 16:00 Uhr 
Do., Fr.:        08:00 – 18:00 Uhr (April – Oktober)
Sa.:             08:00 – 14:00 Uhr 
Für private Anlieferungen ist eine Voran-
meldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 
https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-
miltenberg. Sie benötigen für die Anmeldung  
Ihre aktuelle Objektnummer.  Nach erfolgrei-
cher Anmeldung wird eine Terminbestätigung 
versandt, welche bitte bei der Anlieferung mit-
gebracht und abgegeben wird. Diese Anmeld-
ebestätigung ersetzt den bisherigen Anliefer-
schein.
Sollte eine Online-Anmeldung mangels EDV-
Ausstattung nicht möglich sein, ist eine tel. An-
meldung in der Zeit von Montag - Freitag, 8 bis 
12 Uhr unter 09371 501-392 möglich. 
An-, Ab- und Ummeldungen Mülltonnen 
oder Container
Landratsamt Miltenberg Tel.-Nr. 09371/501-
260, -261, -262, -263, -373, -381
Allgemeine Fragen zur Abfallentsorgung:
Rufen Sie an: Tel.: 09371 501 380, -384, - 385
E-Mail abfallwirtschaft@lra-mil.de
Vieles können Sie über die Abfall-App des 
landratsamtes Miltenberg erledigen:
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Umweltbeauftragte:
Frau Johanna Leisner, Herr Alexander Heß
umweltbeauftragte@sulzbach-main.de
Trinkwasserqualität
Gesamthärte (dH) = 9,0
Härtebereich (Waschmittelgesetz) = mittel
Markt Sulzbach a.Main
-Finanzverwaltung-

Seniorenbeirat
Schreck Andrea, 1. Vorsitzende          
 Tel. 406160; 0170/5442599  
 andrea.schreck-seniorenbeirat@t-online.de
Rothmann Brigitta, 2. Vorsitzende              
 Tel. 9769714; 0172/2527383  
 brigitta.rothmann@arcor.de
Baur Werner, Schriftführer Tel. 20571      
Mitglieder des Seniorenbeirates:              
Schadt Dagmar Mayer Helmut    
Tel. 9793477        Tel. 7913
Spielmann Irena            Ludwig Nicole
Tel. 4694 Tel. 2380202
Seniorenbegegnung, Tel. 9793477 
Seniorenbeauftragte:
Hansl Artur Heß Alexander
Sommer Alfred Sommer André

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 
von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Bitte nur nach vorheriger Anmeldung.

St. Johanniszweigverein 
Sulzbach e.V
Kontakt: Jessica Sauer, Geschäftsführerin
Telefon: 06028 / 239 9178
jessica.sauer@johanniszweigverein-sulzbach.de
St. Johanniszweigverein Sulzbach e.V.
An der Geeb 12 + 13, 63834 Sulzbach am Main

Haus für Kinder (An der Geeb 12+13)
Julia Weber 
julia.weber@johanniszweigverein-sulzbach.de
06028/ 996994
www.hausfuerkinder-sulzbach.de
Kita Sonnenhügel (Am Sportplatz 3)
Annika Heidrich 
annika.heidrich@johanniszweigverein-sulzbach.de
06028/ 2193350 
www.sonnenhuegel-sulzbach.de
Kita Pusteblume (Sodentalstr. 92)
www.pusteblume-soden.de
Ruth Nickel
ruth.nickel@johanniszweigverein-sulzbach.de
06028/6839 
Kita an der Waldwiese (Kurmainzerring 63)
Fabian Appel
fabian.appel@johanniszweigverein-sulzbach.de
06028/9985965
Hinweis für die Krippe: Anmeldungen wer-
den erst ab Geburt des Kindes entgegen ge-
nommen. 

OFFENE GANZTAGESSCHULE
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach
Telefon: 06028-9918281 Fax: 06028-9996231
E-Mail: lemke@fhvs.info 
Homepage: www.fhvs.info

Herigoyen-Volksschule Sulzbach 
Grund- und Mittelschule

Rektorin: Frau Katja Kuhn
Konrektorin: Frau Manuela Dittrich
Verwaltungsangestellte: Frau Cordula Hornung
Hausmeister: Herr Willi Sommer
Herigoyen Grund- und Mittelschule
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach a. Main
Tel. 06028-6488   Fax: 06028-994562
E-Mail: verwaltung@herigoyen-volksschule.de
Homepage: www.herigoyen-volksschule.de

Anmeldung erforderlich 
bei folgenden Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  07:00 Uhr – 08:00 Uhr
 kostenpflichtig
Montag – Donnerstag 11:25 Uhr – 16:00 Uhr 
(Spätbetreuung bis 17:00 Uhr)  kostenfrei
Freitag   11:25 Uhr – 15:00 Uhr
                                                   kostenpflichtig
Ferienbetreuung  08:00 Uhr – 16:00 Uhr
                                                   kostenpflichtig

Seniorenbegegnung

HERBSTLAUB
Spessartstraße 4, 
Tel.: 06028/9793477
E-Mail: sb-sulzbach@web.de
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Speiseplan 
11.-14.09.2023
Mo:  Ferien
Di:  Nudelauflauf und Eisbergsalat, 
 Traubenschoko-Spieße 
Mi:  Bratkartoffeln mit Omelett und 
 Weißkohlsalat, Eis 
Do:  Geflügel-Cordonbleu mit Bulgur, 
 Soße und Romana-Salat, Obst  

Staudenweg 31, 63849 Leidersbach
Telefon: 06028/7431, Telefax: 06028/995530
E-Mail: sekretariat@vs-leidersbach.de

Private Montessorischule Soden
 Grund- und Sekundarschule

Montessorischule

Schulleiterin: Eva Schröner
stellvertretende Schulleiterin: Barbara Sauer
Sekretariat: Christine Roth
Montessori Förderverein 
Aschaffenburg-Miltenberg e.V.
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a.Main
Telefon: 06028-995194
E-Mail: 
hallo@montessorischule-aschaffenburg.de
Homepage: 
www.montessorischule-aschaffenburg.de 
OFFENE GANZTAGESSCHULE
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a. Main
E-Mail: 
Nicole.Stoehr@montessorischule-aschaffenburg.de

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach

Beratungsstellen
DORFHELFERINNENSTATION
 MR Untermain e.V.
 Gerlinde Kampfmann
 Kalmusstraße 4, 63825 Schöllkrippen
 Tel.-Nr. 06024/1083
 E-Mail: Mr-Untermain@t-online.de

___________

Sozialverband VdK
Immer mehr Menschen, auch Kinder und Ju-
gendliche, brauchen Rat und Hilfe bei Fragen 
der Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegever-
sicherung sowie der Sozialhilfe. Es ist schwer, 
bei einem Antrag, wofür auch immer, heute Er-
folg zu haben, aber noch schwerer, bei einem 
Widerspruch gegen einen ablehnenden Be-
scheid. Daher sollte man frühzeitig beim VdK 
um Unterstützung bitten. Kontakt-Telefon:
Walter Muschik, 1. Vors., Tel. 06028/5713
Karl Brand, 2. Vors.,  06028/9937217

ALZHEIMER – DEMENZ
Kostenlose Beratungsstelle
für pflegende Angehörige:

Seniorenresidenz Wörth: 09372/982-0 
___________

Beratungsstelle für Senioren 
und pflegende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/6694920
Sprechzeiten: dienstags 15 - 17 Uhr und don-
nerstags 9 - 11 Uhr
Bahnstr. 22, Erlenbach, Tel. 09372/9400075
Sprechzeit: mittwochs 9 - 12 Uhr
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de
www.seniorenberatung-mil.de

___________

Abhaltung von Sprechtagen durch die 
Deutsche Rentenversicherung 
Die Deutsche Rentenversicherung hält auch im 
Jahr 2023 für alle Arbeiter und Angestellten in 

Miltenberg, Ämtergebäude Fährweg 35 
(nicht im Landratsamt),

Sprechstunden ab. 
Die Sprechstunden finden jeweils montags 
und mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
Ausnahmen: Den Versicherten wird damit Ge-
legenheit gegeben, sich in Fragen ihrer Ren-
tenversicherung kostenlos beraten zu lassen. 
Versicherungsunterlagen, Ausweispapiere 
und, bei Beratung für andere Personen wie 
z.B. Ehegatten oder Eltern, auch eine schrift- 
liche Vollmacht sind mitzubringen. Um für die 
Besucher längere Wartezeiten auszuschlie-
ßen, ist eine vorherige rechtzeitige Termin-
anfrage erforderlich.
Die Terminvergabe erfolgt telefonisch unter 
Angabe der Versicherungsnummer beim Land-
ratsamt Miltenberg, jeweils montags bis mitt-
wochs 8.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags 8.00 
bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 
Uhr unter der Telefonnummer 09371 / 501152.
Auskunfts- und Beratungsstelle
der Deutschen Rentenversicherung Bund und 
Nordbayern, Dämmer Tor 1 (Unterführung 
durch den Hauptbahnhof) 63741 A‘burg
Sprechzeiten nach erforderlicher
Terminvereinbarung
Montag - Mittwoch 7.30 - 15.30 Uhr
Donnerstag 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag                 7.30 - 12.00 Uhr
Telefon: (06021) 3520-0, Fax: (06021) 3520-10
Anschrift der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Friedenstraße 12/14, 97072 Würzburg
Telefon: (0931) 802-0, Fax: (0931) 802-400
E-Mail: info@drv-nordbayern.de
Wenn Sie Info-Broschüren anfordern möchten:
Broschürentelefon:  0180 – 2 567 890
Kostenloses Bürgertelefon der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern
Sie haben Fragen
- zur Rente?
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- zur privaten Altersvorsorge?
- zur Rehabilitation?
Unter der Rufnummer 0800 - 1 00 04 80 18 hat 
die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
ein Bürgertelefon eingerichtet. Sie erhalten 
dort kostenlos Antworten auf Ihre Fragen:
Montag bis Donnerstag  7.30 - 18.00 Uhr
Freitag                                       7.30 - 15.30 Uhr
Das Service-Telefon ist jedoch nicht für Anrufe 
in bereits anhängigen Verfahren gedacht.
Hier ist aus dem Schriftverkehr der zuständige 
Sachbearbeiter bekannt. Er kann und soll wie 
bisher direkt angewählt werden.

___________

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
und Lebenskrisen in Miltenberg
Sozialpsychiatrischer Dienst
der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/80325
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 – 15 Uhr
E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de
Tageszentrum für seelische Gesundheit 
und Artrio-Hofcafé
Bischoffstr. 6, Miltenberg, Tel. 09371-660188
E-Mail:
tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de
Betreutes Wohnen
Bischoffstr. 8, Miltenberg, Tel. 09371-668400
Selbsthilfe bei Depressionen e.V.
Hilfe zur Selbsthilfe in Gesprächen
bei seelischen Problemen, Depressionen,
Panik, Ängsten, Burnout, psychosomatischen
Beschwerden und Erkrankungen.
Kontakt zu unseren Gruppen: Tel. 06021-23626
Wermbachstr. 13 (Eingang Freihofsgasse) in AB
Mo. - Do. 9.30 - 12.30 Uhr + Mi. 13.30 - 16.00 Uhr
www.redenundhandeln.de
Krisennetzwerk Unterfranken
Schnelle, qualifizierte Hilfe bei psychischen 
Notsituationen unter der gebührenfreien Tele-
fonnummer 0800/6553000. Ein Angebot des 
Bezirks Unterfranken im Rahmen der Krisen-
dienste Bayern  
www.krisendienste.bayern

Kreuzbund e.V.
Selbsthilfe und Helfergemeinschaft 
für Suchtkranke u. deren Angehörige.
Die Kreuzbundgruppe Elsenfeld bietet für Alko-
hol- u. Medikamentenabhängige/-gefährdete 
u. deren Angehörige Gruppengespräche an.
Wann?  Donnerstag v. 19.30  - 21.00 Uhr 
Wo?       im Caritas-Centrum,
             Hofstetterstr. 1 - 3, 63820 Elsenfeld
Kontakt-Telefon: 0162 9479192
E-Mail:  gruppe-elsenfeld@kreuzbund-
  wuerzburg.de

Kath. Kirchennachrichten
für Sulzbach, Soden und Dornau

www.pg-sulzbach.de
pfarrbuero@pg-sulzbach.de
Pfarrbüro Sulzbach, Tel. 991290
Öffnungszeiten:  Mo. 8.30 - 12.00 Uhr
   Mi.  8.30 - 12.00 Uhr
   Do. 8.30 - 12.00 Uhr
   Do. 17.00 - 18.30 Uhr
Kath. Pfarramt
Pfr. Arkadius Kycia, Tel. 991290
arkadius.kycia@bistum-wuerzburg.de
Diakon (nebenamtlich) Karl-Heinz Klameth,
Tel. 06092-270
Karl-Heinz-Klameth@t-online.de

—  —  —  —  —
Gottesdienstordnung

der Pfarreiengemeinschaft 
St. Christophorus

für die Zeit von Sonntag, 06.08.2023 
bis Sonntag, 13.08.2023

Sonntag, 06.08. – Verklärung des Herrn
08:30  Dornau  Wort-Gottes-Feier
 f. alle Verstorbene u. f. den Weltfrieden
10:30  Soden  Messfeier
 f. Engelbert Kuhn (2. Seelenamt)
 f. Wendelin Kunkel (3. Seelenamt) u. 
 Helena Kunkel
Mittwoch, 09.08. – Hl. Edith Stein
18:30  Soden  Messfeier
 f. Bruno Aulbach
 f. Linda, Josef u. Walter Roth
 z. Mutter Gottes v. d. immerwährenden Hilfe 
 in einem besonderen Anliegen
Sonntag, 13.08. – 
19. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:00  Dornau  Wort-Gottesfeier
 f. Pater Kehl u. Heinz Schildge
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10:30  Sulzbach  Messfeier
 f. Giovanni Pannozzo (2. Seelenamt)
 f. Antonietta Pannozzo
 f. Josef Reuß (3. Seelenamt)
 f. Karl. u. Rosina Becker u. Sohn Günter 
 (Legat)
 f. Theo Schwarzkopf, Eltern u. 
 Schwiegereltern
 f. Ida Hein a. Jahrtg.u. Adolf Hein (Legat)
 f. Helga u. Ferdinand Umfahrer
 f. Margarete Autz u. Eltern Anna u. Richard 
 Rüth
 f. Reinhold Amrhein u. Angeh.
 f. Rosemarie u. Hermann Hanus
 f. Ferdinand u. Hilde Schüßler, Reinhold u. 
 Rosemarie Buhleier, Willi Kelly, Dieter
 Schuck u. z. Danksagung
 f. Greta u. Alfons Hock
 f. Friedel u. Hilde Johé
 z. Mutter Gottes v. d. immerwährenden Hilfe
 f. verstorbene Eltern
 f. Fam. Raab

Gottesdienste 
im Pastoralen Raum Elsenfeld

Samstag, 05.08. 
18:30  Hausen  Wortgottesfeier
18:30  Rück-Schippach  Messfeier 
 am Vorabend in St. Pius
18:00  Volkersbrunn  Vorabendmesse
Sonntag, 06.08. 
08:30  Dornau  Wort-Gottes-Feier
08:30  Leidersbach  Messfeier 
 für die Pfarrgemeinde
09:00  Eichelsbach  Festgottesdienst 
 am Festplatz anlässlich des Straßenfestes
 der FF Eichelsbach & MV Widerhall 
 Eichelsbach mit musikalischer Gestaltung
 durch den Singkreis Eichelsbach und 
 den Kolping-Singkreis Sommerau.
10:00  Roßbach  Festgottesdienst 
 zum Patrozinium
10:30  Kleinwallstadt  Wortgottesfeier
10:30  Soden  Messfeier
18:30  Elsenfeld  Messfeier
Dienstag, 10.08. 
19:00  Volkersbrunn  Messfeier
Mittwoch, 09.08. 
18:30  Soden  Messfeier
19:00  Roßbach  Messfeier
Donnerstag, 10.08. 
09:00  Rück-Schippach  - 19:00 Uhr 
 Eucharistische Anbetung in der
 Sakramentskapelle
19:00  Rück-Schippach  Messfeier in St. Pius 
 mit Eucharistischem Segen
19:00  Leidersbach  Messfeier
Freitag, 11.08. 
08:30  Elsenfeld  Messfeier
15:00  Elsenfeld  Barmherzigkeitsrosenkranz 
 in St. Gertraud
19:00  Ebersbach  Messfeier

Samstag, 12.08. 
18:00  Ebersbach  Vorabendmesse
18:30  Kleinwallstadt  Messfeier 
 am Sonnabend
Sonntag, 13.08. 
08:30  Volkersbrunn  Messfeier
09:00  Eichelsbach  Messfeier
10:00  Dornau  Familiengottesdienst
10:00  Leidersbach  Messfeier 
 für die Pfarrgemeinde
10:30  Hausen  Messfeier 
 für die Pfarreiengemeinschaft
10:30  Sulzbach  Messfeier
18:30  Elsenfeld  Messfeier
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Pfarrerin Martina Haas, Pfarrer Jakob Mehlig
Eichelsbacher Str. 15, 63839 Kleinwallstadt
Tel.: 0 60 22 / 65 52 22, Fax: 0 60 22 / 65 52 23
E-Mail: Pfarramt.Hofstetten@elkb.de
Internet: www.hofstetten-evangelisch.de 
Bankverbindung:
IBAN: DE16 5086 3513 0004 8596 18
BIC: GENODE51MIC 
Bürozeiten:
 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
 jeweils 08.30 - 11.00 Uhr
 Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr

********

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Hofstetten

Sulzbach – Kleinwallstadt – Leidersbach –
Hausen – Eichelsbach

Offene Kirche
Unsere Kirche ist jeden Sonntag von 09.00 – 
18.00 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Gerne 
dürfen Sie einen Text in unser Gästebuch (im 
Durchgang zur Taufkapelle) eintragen (vor-
zugsweise mit eigenem Stift). In der Kirche 
finden Sie auch Informationsmaterial zu ver-
schiedenen Themen. Dieses darf gerne mitge-
nommen werden. 

*******************
Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinwei-
se zu unseren Gottesdiensten:
Hinweise:
- Selbstverständlich sind auch katholische  
 Christen, die mit uns feiern möchten herzlich  
 willkommen!
- Bitte bringen Sie, wenn vorhanden, ein eige- 
 nes Gesangbuch mit.
- Abendmahl feiern wir nur an besonderen
 (Feier-)Tagen, momentan ohne Kelch und mit 
 Weinhostie.
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- Wir sammeln mit dem Klingelbeutel vor der Pre-
 digt. Dabei hören wir Orgelmusik. Die Gaben
 im Klingelbeutel werden in der Regel für die
 Aufgaben der eigenen Gemeinde verwendet.
Wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie auf 
unserer Homepage www.hofstetten-evange-
lisch.de vorbeischauen. Dort stellen wir nach 
wie vor Infos, Bilder, Texte und kreative Ideen 
für Gebete und Gottesdienste, insbesondere 
auch für Kinder online. Auch unser Kindergar-
ten „Villa Kunterbunt“ ist dort mit einer eigenen 
Rubrik vertreten. Schauen Sie sich gerne um.
Bitte melden Sie sich bei uns im Pfarramt, 
wenn Sie Hilfe beim Einkaufen etc. benötigen: 
Tel. 06022/655222
Hofstetten:
- wöchentlich Gottesdienst in Hofstetten.
- Die Gottesdienste in Hofstetten finden sonn-
 tags um 10.00 Uhr statt zusätzlich feiern wir 
 Gottesdienste an den Feiertagen.
- Ab dem 30. Juli feiern wir, bis auf wenige  
 Ausnahmen (27.08., 03.09.), alle unsere Got-
 tesdienste wieder in der St. Michaelskirche. 
Sulzbach:
- monatlich Gottesdienst in Sulzbach im 
 Evang. Gemeindehaus in der Jahnstr. 16.
 Die monatlichen Gottesdienste in Sulzbach 
 finden um 16.30 Uhr statt. Den nächsten Got-
 tesdienst feiern wir am Sonntag, 24. Septem-
 ber um 16.30 Uhr.
- Wir starten nach langer Corona Pause wieder
 mit unserer „Familienzeit mit Gott“ in Sulz-
 bach im Evang. Gemeindehaus. Zu unseren 
 Gottesdiensten am 10. September und am 
 17. Dezember 2023, jeweils um 15.30 Uhr, 
 laden wir Kinder von 0 bis 12 Jahren mit ihren 
 Eltern, Omas, Opas und alle, die sonst noch 
 mit uns feiern möchten, ganz herzlich ein.

*******************
Bibelspruch der Woche: Lukas 12,48
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem 
wird man umso mehr fordern.“

*******************
Sonntag, 06.08., 9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten
 in der St. Michaelskirche

*******************
Wichtiges in Kürze:
Wie bereits in den letzten Monaten werden 
auch im August die Geburtstagsgrüße bzw. 
Grüße zum Ehejubiläum vom Kirchenvor-
stand und vom Pfarrerehepaar persönlich 
überreicht bzw. eingeworfen
Wie bereits in den Vormonaten werden auch 
im August, bei allen Jubilaren, die 70/75/80/85 
oder älter werden ein/e Kirchenvorsteher/in 
oder Pfarrer/in persönlich vorbeikommen und 
einen Geburtstagsgruß überreichen. Vielleicht 
ergibt sich ein kurzes oder längeres Gespräch 
(zwischen Tür und Angel).
Wenn wir bei Ihnen vorbeikommen zum Über-
reichen des Grußes, dann kann das auch ein 

paar Tage vor oder nach dem Geburtstag sein. 
Genauso handhaben wir es auch mit Goldenen 
/ Diamantenen / Eisernen Ehejubiläen.
Sollten wir Sie nicht antreffen, werfen wir den 
Gruß ein. Gerne dürfen Sie sich im Pfarramt 
melden, wenn Sie darüber hinaus besucht wer-
den möchten.

*******************
Beten Sie gemeinsam mit uns Vaterunser
Zum christlichen Zusammenhalt lassen wir 
jeden Sonntag gegen 10.45 Uhr unsere Va-
terunserglocke in Hofstetten läuten. Wer mag 
kann für sich in christlicher Verbundenheit das 
Vaterunser beten.

*******************
Läuten für den Frieden
Seit Jahrhunderten läutet die größte Glocke der 
St. Michaelskirche jeden Mittag um 12.00 Uhr 
mit der Bitte um Frieden auf der Welt. Wenn 
Sie das Läuten hören, bitten wir Sie, inne zu 
halten und gemeinsam für den Frieden zu be-
ten – nicht nur in der Ukraine, sondern auch 
in allen anderen Kriegsgebieten auf der Welt.

*******************
Turmuhr der St. Michaelskirche
ist erneut defekt
Die Turmuhr an der St. Michaelskirche ist de-
fekt und sie geht deshalb leider (unregelmäßig) 
falsch. Einen Termin für die Reparatur konnten 
wir leider erst für nach den Sommerferien ver-
einbaren.
Die interne Funkuhr läuft aber richtig und der 
Glockenschlag funktioniert ohne Probleme.

*******************
Gemeindebrief August-November
Es ist einmal wieder soweit: Die neue Aus-
gabe des Gemeindebriefes ist gedruckt! Die 
Päckchen werden vom Team gepackt und zu 
den Austräger*innen gebracht. Diese verteilen 
den Gemeindebrief anschließend an unsere 
Gemeindeglieder. Durch die Ferien bzw. den 
Sommerurlaub verzögert sich das Packen und 
Verteilen, so dass es sein kann, dass der Ge-
meindebrief bei Ihnen, liebe Gemeindeglieder, 
erst gegen Mitte oder Ende der Sommerferien 
ankommt. Falls Sie vorher einen Gemeinde-
brief wünschen, finden Sie diesen ab Ende 
Juli in unserer St. Michaelskirche in Hofstet-
ten. Diese ist jeden Sonntag bis ca. 18.00 Uhr 
geöffnet. Sie können den Gemeindebrief aber 
auch auf unserer Homepage www.hofstetten-
evangelisch.de lesen. Dort finden Sie auch un-
sere Gottesdienstzeiten. Wir wünschen Ihnen 
eine gesegnete Sommerzeit.

*******************
Kein Konfirmandenunterricht
in den Sommerferien
In den bayerischen Sommerferien (31.07. – 
11.09.2023) findet kein Konfirmadenunterricht 
statt. Der nächste Elternabend für die Konfir-
mandeneltern findet statt am Dienstag, 12.09., 
um 20.00 Uhr per Zoom. 43
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Der Konfirmandenunterricht beginnt wieder 
in der ersten Schulwoche, also am Mittwoch, 
den 13.09., um 17.15 Uhr in Hofstetten und am 
Donnerstag, 14.09., um 17.15 Uhr in Sulzbach. 
Von Freitag, 15.09., bis Sonntag, 17.09., fah-
ren wir dann nach Hobbach ins Schullandheim.

*******************
VORAUSSCHAU:
Urlaub im Pfarrbüro und im Pfarramt 
Pfarrerin Martina Haas und Pfarrer Jakob Meh-
lig sind noch bis einschließlich 25.08.2023 
nicht im Dienst.
Die Vertretung in dringend seelsorgerlichen 
Fällen übernimmt Pfarrerin Iris Kreile aus Klin-
genberg (Tel. 09372/2929).
Ansprechpartner in der Gemeinde sind:
bis 06.08.
 Dr. Roland Caps (Tel. 06022/25746)
07.08. – 13.08.
 Gisela Hofmann (Tel. 06022/22455)
14.08. – 20.08.
 Jochen Kirchner (Tel. 06092/5335)
21.08. – 25.08.
 Martin Hölzgen (Tel. 06028/994877)
Pfarramtssekretärin Katja Dreizler hat Urlaub 
vom 07.08. – 25.08.2023. Bitte beachten Sie, 
dass das Pfarramt in dieser Zeit nicht besetzt 
ist.
Wir wünschen all unseren Gemeindegliedern 
einen gesegneten Sommer und erholsame 
Tage.

*******************
Gottesdienst mit Mensch und Tier
im September
Am Sonntag, 3. September, feiern wir um 
10.00 Uhr unseren nächsten Gottesdienst für 
Mensch und Tier in Hofstetten hinter der St. Mi-
chaelskirche im Freien. Bei Regen sind wir in 
der Kirche. Alle Zwei- und Vierbeiner sind uns 
herzlich willkommen.

*******************
Taufgottesdienst in Sulzbach
Am Sonntag, 8. Oktober, um 11.30 Uhr möch-
ten wir in Sulzbach im Evang. Gemeindehaus 
einen Taufgottesdienst feiern. Wir freuen uns 
über Anmeldungen zur Taufe in diesem Got-
tesdienst.

*******************
Ökumenische Friedensdekade
Unter dem Motto „sicher nicht – oder?“ findet 
vom 12. bis 22. November 2023 die diesjährige 
Friedensdekade statt. 
Einen ökumenischen Gottesdienst feiern wir 
am Dienstag, 14.11.2023, um 19.00 Uhr in 
Hausen.

*******************
Die Kirchengemeinde wünscht allen Ge-
meindegliedern eine schöne und erholsa-
me Sommer- und Ferienzeit!

Gebet
Jeden Tag bleibst du uns treu.
Jeden Tag gilt dein Versprechen neu.
Jeden Tag wollen wir dir vertrauen.
Jeden Tag können wir auf dich bauen.
Amen.
Aus: Friedrich Reinhardt Verlag Lörrach-Basel,
„Die Losungen für Junge Leute“ vom 4. Juli

*******************
„Die Mitte der Nacht ist auch schon der Anfang 
eines neuen Tages.“ Johannes Paul II
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Landratsamt

Informationsveranstaltung
zur Kindertagespflege
Das Landratsamt Miltenberg möchte das An-
gebot der Kindertagesbetreuung im Land-
kreis Miltenberg weiter ausbauen. Gesucht 
werden daher engagierte Tagesmütter oder 
Tagesväter. Alles Wissenswerte hierüber er-
fahren Interessierte bei einer unverbindlichen 
Informationsveranstaltung am Donnerstag, 14. 
September, von 17.00 bis etwa 18.30 Uhr im 
großen Sitzungssaal der Landratsamtsdienst-
stelle Obernburg in der Römerstraße 18 – 24.
Unter Kindertagespflege versteht man die 
qualifizierte Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern im eigenen Haushalt. Eine 
weitere Möglichkeit ist der Zusammenschluss 
von zwei bis drei Tagespflegepersonen zur Be-
treuung von bis zu zehn Kindern gleichzeitig in 
anderen geeigneten Räumen, die sogenannte 
Großtagespflege. Die Kindertagespflege ist 
eine selbstständige Tätigkeit, wird aber von 
der Wohnortgemeinde des Kindes und dem 
Jugendamt Miltenberg finanziell gefördert.
Wer Spaß und Erfahrung in der Erziehung von 
Kindern hat, über ausreichend Zeit und geeig-
nete Räumlichkeiten verfügt sowie eine erfül-
lende Aufgabe sucht, in der man viel eigenver-
antwortlich gestalten kann, für den könnte die 
Kindertagespflege eine interessante Tätigkeit 
sein.
Der nächste Qualifizierungskurs beginnt vor-
aussichtlich im Frühjahr 2024 und ist eine Vo-
raussetzung für die Tätigkeit, wenn keine pä-
dagogische Ausbildung vorliegt. Das genaue 
Datum des nächsten Qualifizierungskurses 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Anmeldungen zur Informationsveranstaltung 
werden per E-Mail (kindertagesbetreuung@
lra-mil.de) erbeten.
Nähere Informationen erteilen Laura Holeczek 
(Telefon: 06022 6200-238) und Margit Stoll 
(Telefon: 06022 6200-239).
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Neues VHS-Programm  
im Internet! Anmeldungen ab 
sofort möglich!! 
Kurz vor der Sommerpause hat die Volks-
hochschule Erlenbach ihr neues Semester-
programm für den Herbst fertiggestellt. Wieder 
ist es gelungen, ein vielfältiges und umfang-
reiches Angebot zu präsentieren. Gleichzeitig 
präsentiert sich die Homepage in einem neu-
en, frischen Auftritt. 
Das Programmheft in gedruckter Form befindet 
sich noch in der Fertigstellung und erscheint 
am Samstag, den 02.09.2023 als Beilage zum 
Main-Echo. Allerdings ist es ab sofort möglich, 
über das Internet unter der Homepage www.
vhs-erlenbach.de das komplette neue Kurs-
programm einzusehen und sich auch schon 
jetzt anzumelden. Aufgrund der zu erwarten-
den erneut hohen Anmeldezahlen empfiehlt 
die Volkshochschule allen Interessierten eine 
baldige Anmeldung, damit Sie auch möglichst 
Ihren gewünschten Kursplatz erhalten. Neu 
sind u.a. Starterkurse im Discofox und Salsa. 
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Er-
lenbach ist in den Sommerferien vom 01.08. 
bis zum 31.08.2023 geschlossen.

Amt für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten
Online-Kurse im August 2023
für Familien mit Kindern von 0 - 3 Jahren
Ernährung in der Schwangerschaft
- Gesund und fit durch die Schwangerschaft
 Do., 31.08.2023, 16:30 - 18:00 Uhr
 Referentin: Frau Miebach-Dold
Einführung der Beikost
- Von der Milch zum Brei
 Mo., 21.08.2023, 09:30 - 11:00 Uhr
 Referentin: Frau Kunz
Übergang zur Familienkost
- Vom Brei zum Familientisch – den Übergang  
 entspannt gestalten
 Mo., 07.08.2023, 09:00 - 10:30 Uhr 
 Referentin: Frau Kunz
ANMELDUNG, viele weitere Kurse und alle 
Infos zu den Kursen unter: www.weiterbildung.
bayern.de (Bereich Ernährung und Bewegung 
+ Veranstalter: Amt Karlstadt filtern)
Ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung erhal-
ten Sie per E-Mail den Link zur Teilnahme am 
Online-Seminar. 
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss im 
Weiterbildungsportal.

Neuer Lehrgang startet im November 
„Qualifizierung in der Hauswirtschaft“
Hauswirtschaftliches Wissen, gesunde Er-
nährung und rationelle Haushaltsführung 
stehen auf dem Programm des Lehrgangs 
„Qualifizierung in der Hauswirtschaft“. Das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) Karlstadt und der Landesverband 
hauswirtschaftliche Berufe MdH Bayern e.V. 
veranstalten im November wieder einen haus-
wirtschaftlichen Qualifizierungslehrgang in 
Aschaffenburg. Der Lehrgang dauert 15 Mo-
nate und findet dienstags von 8:30 - 16:15 
Uhr statt. In Theorie und Praxis erwerben Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer hauswirtschaft-
liches Wissen und praktische Fertigkeiten. 
Der Lehrgang ist eine gute Basis, um in eine 
erwerbsmäßige hauswirtschaftliche Tätigkeit 
einzusteigen. Infos unter: 09353 - 79 08 20 40 
sowie poststelle@aelf-ka.bayern.de
Am Dienstag, 19. September 2023 findet eine 
kostenfreie Informationsveranstaltung zum 
Lehrgang in Aschaffenburg statt. Infos unter: 
www.aelf-ka.bayern.de
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Sonstiges

Vereinsnachrichten aus Sulzbach

Aus Vereinen und Verbänden

SV Sulzbach 
1925 e.V.

www.sv1925sulzbach.de
kontakt@sv1925sulzbach.de
1.  Vors. Michaela Eisenträger Tel. 8104
2.  Vors. Harald Strichirsch Tel. 6222 
  (Sportheim)
3.  Vors. Roland Dölger Tel. 20211
Bitte beachten!
Wir beginnen im August mit dem Einzug der 
Beiträge. 

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 
wie schon mehrfach geschrieben, wollen wir 
am 16.09.23 ein aktuelles Gruppenfoto ma-
chen. Bitte merkt euch diesen Termin vor. Als 
Kleiderordnung wurde folgendes festgelegt: 
Aktive und Jugend in Einsatz- bzw. Übungs-
kleidung, passive Mitglieder im Dienstanzug. 
Falls jemand noch neue Kleidung benötigt, bit-
te rechtzeitig melden. 
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Für die Aktiven stehen folgende Termine an: 
Dienstag, 29.08.23  THL – Eingeklemmte 
 Person unter LKW 
Dienstag, 12.09.23  THL – Unfall PKW mit LKW 
Dienstag, 19.09.23  Fortbildung Maschinisten 
Dienstag, 26.09.23  Objektübung in Sulzbach 
Dienstag, 10.10.23  Jahresabschlussübung 
Übungs-Beginn für den Termin am 12.09. ist 
bereits um 19:00 Uhr, da die Übung auf dem 
Übungsgelände in Klingenberg stattfindet. Be-
ginn aller anderen Übungsabende ist jeweils 
um 19:30 Uhr im Gerätehaus. 
Die Jugend trifft sich jeden 2. Mittwoch um 
18:00 Uhr im Gerätehaus. Der nächste Termin 
ist am 09.08.23. 
Viele Grüße, Euer Vorstand
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Bayerisches
Rotes
Kreuz

Bereitschaft Sulzbach
Die Bereitschaftsleitung wünscht allen Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern schöne Som-
merferien und eine erholsame Urlaubszeit. Wir 
machen im August auch „Sommerpause“ und 
sehen uns dann im September zum nächsten 
Bereitschaftsabend. Der Termin wird zeitnah 
noch bekanntgegeben. 
Gruppenstunden Jugend Rot Kreuz finden 
ab sofort in den Räumlichkeiten des Ju-
gendtreffs neben unserem RK Heim zu den 
bekannten Zeiten statt 
Bambinis (bis 9 Jahre) 
Dienstag 17:30 - 18:30 Uhr 
Kindergruppe (bis 12 Jahre)
Dienstag 18:30 - 19:30 Uhr 
Jugendgruppe (über 12 Jahre)
Dienstag 19:30 - 20:30 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Lena Müller (Lena-mueller-sulzbach@web.de)

Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,
auch in den Ferien laden CSU Ortsverbände 
herzlich ein:
Am Samstag, 5.8. zu einer Tagesfahrt mit 
dem Bus unter Leitung von Wolfgang Zöller. 
Treffpunkt 11:00 am Heimatmuseum Eisen-
bach. Über Aschaffenburg mit Mittagessen 
geht es zum Homburger Weinfest. Rückkehr 
ist gegen 22:00 Uhr geplant. 
Anmeldung unter 0170 980 16 81.

Am Montag, 21.8. zu einer Radl-Tour mit ab-
schließendem Radi-Essen. 
Start ist um 16:00 Uhr an der Festhalle Kahl 
am Main. Dann geht es mit Markus Söder,  
Judith Gerlach und Winfried Bausback zum 
Biergarten Fasanerie Aschaffenburg. 
Dort werden sie gegen 17:30 Uhr erwartet. 
Wir wünschen viel Spaß und gute Gespräche.
Am Samstag, 2.9. findet wie jedes Jahr am 
1. Wochenende im September die „Eurokerb“ 
statt. Der CSU Ortsverband wird mit einer Bier-
gondel für gute Bierlaune sorgen. Schon jetzt 
bitten wir alle, sich dieses Wochenende frei-
zuhalten. Gemeinsam macht es am meisten 
Spaß. Martin Stock wird die bekannten blauen 
CSU Eimer verteilen.
Dr. Rainer Vorberg, i.A. des Vorstandes
Nachfolgend unsere Links:
Webseite.    www.csu-sulzbach.de
Facebook:   CSU Sulzbach Soden Dornau
Instagram:   csu_sulzbach_soden_dornau

Wanderverein 
»Spessartfreunde« e.V. 

Sulzbach
www.wanderverein-sulzbach.de

Ferienspiele der Wanderjugend 
Alle angemeldeten Kinder treffen sich am 
Samstag, 12. August von 10:00 - 12:30 Uhr 
am Wanderheim. Bitte bringt euer weißes T-
Shirt zum Batiken mit. 
Der Jugendbeirat 
Boule und Richard 
Am 12. August findet am Wanderheim ein klei-
ner französischer Aperitif mit entspannter Frei-
zeitaktivität statt. Das sollte für Jung und Alt 
machbar sein. Zuschauen geht natürlich auch. 
Treffpunkt 16 Uhr. Bitte bringt eure Boule-Ku-
geln mit, wenn ihr welche habt. 
Wir werden später auch etwas Kulinarisches 
aus Frankreich anbieten. 
Auch ein paar Fotos der 50-jährigen Jumelage 
Airoski-Spessartfreunde werden gezeigt. Soll-
te es regnen, dann gehen wir ins Wanderheim. 
Grüße Alexander Christl (Tel.: 99 48 00) 
Schutzhütten-Tour
Wir starten am 20.08. um 10.30 Uhr am Wan-
derheim zur diesjährigen Schutzhüttenwande-
rung. Gemütliche Rast ist wieder an unserer 
Flurkreuzhütte am Langebuchenberg. Eine An-
meldung ist erforderlich, damit wir das Essen 
organisieren können. 
Zur Auswahl stehen Kotelett oder Putenschnit-
zel. Dazu gibt es Salat und Weißbrot. Der Preis 
für ein Essen beträgt 9 €.
Für eine kleine Auswahl an Getränken ist na-
türlich auch gesorgt. Damit der Kuchen für den 
Nachtisch nicht fehlt, sind wir wieder für Ku-
chenspenden dankbar. Meldet Euch bis zum 
13.08. bei Michael Reis, unter 99 43 18 an.
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Wanderplan-Ausschuss
Der Wanderplan-Ausschuss trifft sich am Don-
nerstag, den 14.09. um 19:00 Uhr im Wander-
heim um den neuen Wanderplan zu gestalten! 
Vielen Dank im Voraus, Gruß Sascha
Wanderplan
Hallo liebe Wanderfreunde,
der Wanderplan 2022/2023 neigt sich langsam 
aber sicher dem Ende. Um auch für das Wan-
derjahr 2023/2024 wieder ein ereignisreiches 
Programm erstellen zu können, fehlen mir 
noch einige Wandervorschläge von Euch!
Wer Lust und Zeit hat lässt mir diese bitte bis 
spätestens 13. September 2023 zukommen.
Sascha Bohn 
Südring 36 
63834 Sulzbach am Main 
Tel.: 06028 40 70 35 
saschabohn@gmx.de
Vielen Dank im Voraus, Gruß Sascha
Termine
Bitte schon mal vormerken für alle fleißigen 
Festhelfer: Dankeschön-Abend am 14.10.23  
beim Angelsportverein.
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ÖDP  
Ortsverband  

Sulzbach / Leidersbach

Artenschutz: Vortrag mit der ÖDP-Landes-
vorsitzenden Agnes Becker, montagabends 
04.09.2023, Martinushaus, Treibgasse 26, 
Aschaffenburg
Infostand in Miltenberg Rathausplatz am 
09.09.2023 von 10 - 13 Uhr mit den anwe-
senden Kandidaten der ÖDP zur Land und Be-
zirkswahl am 08.10.2023.
Kandidaten:
Wolfgang Winter Direktkandidat aus Sulzbach 
für Landtagswahl und für den Bezirk als  Lis-
tenkandidat, Lauritz Väth als Listenkandidat 
aus Sulzbach für die Landtagswahl, Klaus Vath 
als Listenkandidat aus Leidersbach/Roßbach 
für den Bezirk, Marianne Krommer Direktkan-
didatin aus Bürgstadt für den Bezirk.
Allen schöne erholsame Sommerferien !
Für den Ortsverband Sulzbach/Leidersbach
Wolfgang Winter und Klaus Vath

Geflügelzuchtverein 
Sulzbach a. Main e.V.

Mit der Daunenjacke zum Gickelsfest, mal 
was anderes. Dieses Jahr werden wir vor Hitze 
nicht umkommen, aber vermiesen lassen wir 
uns unser Fest natürlich nicht.

Der Aufbau ist fast abgeschlossen, die Kuchen-
bäcker/innen stehen in den Startlöchern und 
nun kann morgen der Festbetrieb ab 16.00 
Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr beginnen.
Die Musik haben wir aus organisatorischen 
Gründen abgesagt.
Für nicht ganz so wetterfeste Besucher bieten 
wir auch einen „Hähnchen to go“ Service an.
Wir freuen uns sehr, Sie bei uns in der Zucht-
anlage begrüßen zu können und trotzen dem 
Wetter.
Viele Grüße
Vorstandsteam und Helfer des Gickelsfest

K.K.- 
Schützengesellschaft 

1926 e.V.
www.kksg-sulzbach.de

An alle interessierten Jugendlichen:
Disziplinen Lichtgewehr, Luftgewehr und 
Luftpistole:
Wir trainieren immer dienstags und freitags 
von 19 bis 21 Uhr. Ein kostenloses Schnupper-
training ist jederzeit möglich.
Es werden die Disziplinen Lichtgewehr, Luftge-
wehr und Luftpistole angeboten. Bei Interesse  
könnt ihr ohne Anmeldung zu den angegebe-
nen Trainingszeiten vorbeikommen. 
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter.
Disziplin Bogen: 
Die Bogenjugend ist in der Sommerpause, 
das nächste Training findet am 11.09.2023 
statt. 
Achtung: Ab dem 11.09.2023 beginnen wir 
mit dem Jugendtraining um 18:00 Uhr.
Das kombinierte Training der Jugend findet 
immer am Montag ab 18:00 statt. Um das Ju-
gendtraining effektiver und attraktiver zu ge-
stalten wird dies zusammen mit langjährigen 
Bogenschützen stattfinden. Das Ziel ist, lernen 
von erfahrenen Schützen und trainieren mit er-
fahrenen Schützen. Darüber hinaus ist es euch 
damit möglich zusammen mit euren interes-
sierten Eltern zu trainieren und zu schnuppern. 
Geeignete Bögen werden von uns zur Verfü-
gung gestellt. 
Das Training der Jugend findet auf dem Bo-
genplatz oberhalb des Schützenhauses statt. 
Ein Schnuppertraining ist zu den Trainingszei-
ten möglich. 
Wichtig: Vorherige Kontaktaufnahme unter, R. 
Liebmann 0151 70 14 89 65.
Putzdienst unserer Schießstände:
Im Juli und August LG5 und LG6
Schließdienst:
Der Verantwortliche soll sich bitte rechtzeitig 
im Schützenhaus einfinden, damit der Schieß-
betrieb pünktlich um 19 Uhr losgehen kann. 
Für die Schlüsselübergabe bitte telefonisch 
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Kontakt mit dem nächsten Verantwortlichen 
aufnehmen. Es kann jederzeit untereinander 
getauscht werden. Schließdienst in der KW 32 
hat Bachmann Jonas.
Bogenabteilung
Es ist soweit die Sommersaison hat begonnen 
und wir schießen wieder draußen.
Fit durch das Jahr mit:
Bewegung und Krafttraining an der frischen 
Luft. Entspannung und Konzentration in der 
Ruhe des Waldes. Das gibt bei uns beim Bo-
genschießen gleich alles zusammen.
Bewegung: 
In einem durchschnittlichen Training mit 72 
Pfeilen sind 1,7 Km Laufstrecke zu gehen.
Krafttraining: 
Ein Compoundschütze zieht in Summe in ei-
nem Training ein Gesamtgewicht von bis zu 
2,1 Tonnen. Ein Recurveschütze kommt dabei  
auf etwa 1,3 Tonnen.
Mentales Training und Konzentration: 
Eine Zehn heißt beim Compoundschützen 
auf 18m Distanz eine Haselnuss treffen, beim 
Recurveschützen eine Walnuss. Das erfordert 
Konzentration und gleichzeitig mentale Ruhe. 
Das gibt es auf unserem Bogenplatz auf einer 
Waldlichtung.
Gymnastik gibt’s beim Pfeile suchen gratis 
dazu ;-)
Gerne vorbei kommen und probieren. Ob als 
Sportschütze mit Olympic Recurve und Com-
pound oder traditionell mit Jagdrecurve und 
Langbogen, jeder ist bei uns herzlich willkom-
men. Eine vierwöchige Schnupperzeit mit den  
Vereinsbögen ist jederzeit möglich. Wir freuen  
uns über jeden neuen Schützen ob Einsteiger 
oder langjährigen Bogenschützen. Regelmä-
ßige Ausfl üge in einen Parcours oder Turnier 
machen wir gerne gemeinsam. 
Einfach zu den Trainingszeiten vorbei kommen 
oder Kontaktaufnahme unter: 0151 70 14 89 
65, R. Liebmann.
Training der Erwachsenen 
Jeden Montag ab 18:00 - 20:00 Uhr mit Betei-
ligung der Jugend und jeden Donnerstag ab 
18:30 - 20:00 Uhr. Bei guter Wetterlage trainie-
ren wir bei beiden Terminen auf dem Bogen-
platz oberhalb des Schützenhauses.
Kontaktaufnahme unter: 0151 70 14 89 65, R. 
Liebmann.
Blasrohrabteilung:
Blasrohr schießen:
Blasrohr schießen – ein Sport für alle. Kinder, 
Erwachsene und Senioren können diesen 
Schießsport ausüben. Dieser Freizeit-Sport 
trainiert die Konzentration und kann die Lun-
genfunktion verbessern.
Bei dieser Disziplin gibt es für den/die ambi-
tionierte Schützen/in auch die Möglichkeit auf 
Wettkämpfe und Meisterschaften zu gehen. 

Trainingszeiten: 
Das Training der Blasrohrschützen findet jeden 
Freitag von 17:30 - 19:00 Uhr statt. Die Diszi-
plin Blasrohr ist ab einem Alter von 6 Jahren 
möglich. Einfach zu den Trainingszeiten vorbei 
kommen, schnuppern und mit trainieren. Wir 
trainieren im Schützenhaus im Pistolenstand.
Kontaktaufnahme unter:
W. Kropp 0172 661 12 19.
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www.saengerkranz-lamovida.de.to

Mitglied des 
Maintal-Sängerbundes

Liebe Sängerinnen und Sänger!
Sie ist da, unsere Sommerpause!
Wir entlassen euch heute in den Urlaub, das 
Freizeitvergnügen bzw. in die freien Tage!
Möge der Sommer zurückkommen, damit die-
se Zeit für euch alle unvergesslich und erhol-
sam wird.
Anmeldungen für unseren Ausflug am   
Samstag, 16.09.2023 können bei Wolfgang 
getätigt werden!
Weiter mit den Proben geht es am Donners-
tag, 07.09.2023 19 Uhr mit einer Überra-
schung! Also, in der probenfreien Zeit mal die 
E-Mails lesen! 
In einem dankbaren Herzen herrscht ewiger 
Sommer. (Celia Thaxter)

Sulzbach

Jahnstraße 3
Tel. 407324
www.pg-sulzbach/eine-welt
Geänderte Öffnungszeiten
von 31.7. bis 2.9.:
Montag bis Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Produkt des Monats: 
Verschiedene Artikel für die Schultüte
Für die Schultüte haben wir nette Kleinigkeiten, 
Süßigkeiten und auch Schulbedarf. Schauen 
Sie doch einfach mal rein. Wir freuen uns auch 
über potentielle Kunden, die sich nur mal um-
schauen wollen.
Termine:
Donnerstag, 10.08.23 
17.00 Uhr  Wanderung zur Almhütte
Sonntag, 17.09.23
Buch und Café 
Montag, 25.09.23 bis Samstag, 30.09.2023
Faire Woche
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Im August ist der Weltladen nur vormittags 
geöffnet. Siehe Öffnungszeiten!
Donnerstag, 10.08.23
Zur Wanderung der Ladenhelfer am 10.08.23 
sind alle guten Geister des Weltladens herzlich 
eingeladen. Wir werden um 17.00 Uhr in Dor-
nau am Bürgerhaus losmarschieren. Ich hoffe 
auf rege Beteiligung. Beim letzten Mal waren 
alle begeistert. Der Wirt kocht auch sehr gut. 
Hoffen wir, dass das Wetter besser wird bis 
dahin.
Übrigens: Wir freuen uns sehr über neue 
Mitarbeiter. Wenn Sie Lust haben in unserer 
Truppe mitzumachen, dann melden Sie sich 
doch einfach im Laden.
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NAJU – Naturschutzjugend im LBV
Insektensommer
Macht mit beim Insektensommer! Vom 4. bis 
13. August geht es darum, eine Stunde lang 
Insekten zu erfassen, z. B. im eigenen Gar-
ten, auf einer Wiese oder auch im Wald. Die 
deutschlandweite Mitmach-Aktion liefert wich-
tige Daten im Bezug auf den Insektenschwund. 
Näheres zu dieser Aktion findet ihr auf www.
lbv.de, dort gibt es auch nützliche Tipps, was 
man gegen das Insektensterben tun kann. 
Die Sulzbacher Batnight, unser Beitrag zu den 
Ferienspielen, ist leider schon ausgebucht!
Ansprechpartner für die NAJU Sulzbach-Lei-
dersbach ist Manfred Knippel, Tel. 0160 725 56 
98, E-Mail: manfred@knippel.net.
Infos über die NAJU gibt es unter www.naju-
bayern.de. Unsere Regionalgruppe ist unter 
aschaffenburg-miltenberg.lbv.de zu finden.

Unsere Internetseite:
www.spd-sulzbach-main.de (Unter News) und 
Facebook. Hier finden Sie viele Fotos und In-
fos zu unseren Aktivitäten  
Schulferienbeginn 
Die Ferien haben bereits begonnen. Allen 
Schülerinnen und Schülern einen guten Start 
in die wohlverdienten Sommerferien! 
Ferienspiele des SPD-Ortsvereins 
Auch in diesem Jahr beteiligt sich der SPD 
Ortsverein Sulzbach-Leidersbach mit einem 
interessanten Thema an den Ferienspielen 
der Marktgemeinde. Zu unserem Ausflug zur 

Wasserschule in Hobbach am 08.08.2023 
sind noch Plätze frei. Hier werden wir zusam-
men das Wasser und seine Bewohner erfor-
schen. Anschließend machen wir Stockbrot. 
Für gesunde Beilagen ist ebenfalls gesorgt. 
Beginn der Veranstaltung ist um 09:30 Uhr und 
diese wird sich über den ganzen Tag erstre-
cken. 
Sonnenschutz, kurze Hose/Badehose und evtl. 
Wechselklamotten sind empfehlenswert. 
Treffpunkt ist um 09:00 Uhr auf dem Park-
platz „Hintere Dorfstraße Nähe Rathaus“. 
Anmeldung per E-Mail: 
andrea.schreck-spd-sulzbach@t-online.de
Es wird ein unterhaltsamer und interessanter 
Tag für alle Ferienkinder! 
Andrea Schreck, SPD-Ortvereinsvorsitzende 
Übersicht der Veranstaltungen der SPD AG 
60plus im 2. Halbjahr 2023 
Auf vielfachen Wunsch informiert die AG 
60plus MSP/MIL gerne über die weiteren Ver-
anstaltungen in der 2. Jahreshälfte 2023. 
-   60plus -Wandertag am Donnerstag, den 14. 

September im Park Schönbusch
   Beginn: 10:45 Uhr 
-   Das „Biosphärenreservat im Spessart“, eine 

Veranstaltung mit Heidi Wright am 21. Sep-
tember in Habichsthal, Gasthof Fischerhüt-
te am Ausee 

 Beginn 16:00 Uhr. 
-   Vortrag zum Thema Mobilität im Alter am 

19. Oktober 19:00 Uhr in Marktheidenfeld 
Hotel „Zur schönen Aussicht“ 

-   Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Fulda am 
7. Dezember Abfahrt um 11:00 Uhr in OBB 
Miltenberger Str. (ehemals Opel Brass) 

Zu allen diesen Veranstaltungen gehen natür-
lich rechtzeitig die Einladungen raus! 
Werner Baur, 
Vorsitzender der SPD-AG 60plus
im UB MSP/MIL 
Politik aktiv gestalten – mitmachen im SPD–
Ortsverein Sulzbach-Leidersbach! 

Termine:
Freitag, 04.08.2023:
Probe Blasorchester
19:45 Uhr  Braunwarthsmühle 
Dienstag, 08.08.2023:
Ausschusssitzung
19:30 Uhr  Braunwarthsmühle (Achtung, 
ursprünglicher Termin Montag 7.8. entfällt) 
Freitag, 11.08.2023:
Probe Blasorchester
19:45 Uhr  Braunwarthsmühle 
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Dienstag, 15.08.2023: 
Gottesdienst an der Kapelle
09.45 Uhr  (ohne Tracht) 
Freitag, 18.08.2023:
Probe Blasorchester
19:45 Uhr  Braunwarthsmühle 
In den Sommerferien entfallen alle Proben von 
Schüler- und Jugendorchester! 
Schöne Ferien!
Termine und mehr auch unter: 
www.mv-sulzbach.de

Schuljahrgang 1953/54  
Sulzbach
Horcht, horcht,
wie sich vielleicht schon herumgesprochen 
hat, treffen wir uns am Freitag, den 04.08.  um 
18 Uhr im Café Duck Dich in Soden zu einer 
Vorbesprechung anlässlich unseres geplanten 
Ausflugs im nächsten Jahr zum 70. Bitte gebt 
die Info weiter und sagt es auch denjenigen, 
die das Amtsblatt nicht bekommen, damit wir 
recht zahlreich und beschlussfähig sind. Plätze 
hab ich reserviert, bei schönem Wetter drau-
ßen, bei schlechtem Wetter drinnen.
Liebe Grüße Heinz
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Vereins-Info
Vorsitzender: Gunther Schwarzkopf, 
Kurmainzer Ring 23, 63834 Sulzbach, 
E-Mail: g.schwarzkopf@tv-sulzbach-main.de
Geschäftsstelle: TV-Büro/Main-Spessart-Halle, 
Schulstraße 2, Tel: 06028 99 18 62 oder 21 97 
07, Fax 06028 2 97 08 (Sprach- u. Telefaxnach-
richten werden außerhalb der Bürozeiten au-
tomatisch an die Vorsitzenden weitergeleitet). 
Für Briefpost nutzen Sie bitte den Briefkasten 
am Eingang der Hallengaststätte. 
Im August wird das Vereinsbüro geschlossen 
bleiben. In dringenden Fällen schreiben Sie 
bitte eine E-Mail. Vielen Dank. Für allgemeine 
Fragen stehen wir natürlich auch weiterhin per 
Telefon und E-Mail zur Verfügung. 
Aktuelle Informationen auch im Internet: 
www.tv1903.de
„Sei stärker als Deine stärkste Ausrede!“ 
– Unbekannt –

Abteilung Handball

Alle Neuigkeiten der Handballer unter:
www.tvshandball.de  
Anfragen an: 
s.heinemann@tv-sulzbach-main.de 
Am kommenden Samstag, den 05.08. haben 
wir im Rahmen des Sommerfestes ein schö-
nes Gesamtpaket für Jung und Alt zusammen-
gestellt. Bereits ab 14 Uhr gibt es von unserem 
Sponsor Aktionen für die Kleinen, wo sie sich 
austoben und auch Preise gewinnen können. 
Ab 16 Uhr präsentieren sich unsere Damen 
in einem Freundschaftsspiel gegen den Lan-
desligisten Haibach/Glattbach. Und um 18 Uhr 
findet dann das Generationentreffen statt. Be-
zirksoberliga Herren Sulzbach der 90er gegen 
die aktuelle Aufstiegsmannschaft.
Für Essen und Trinken ist natürlich reichlich 
gesorgt. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit 
euch, in der MSP Halle am 05.08. ab 14 Uhr.

Vereinsnachrichten aus Soden

TSV Soden 
1960 e.V. 

www.tsvsoden1960.de

Kontakt: info@tsvsoden1960.de
Für mehr Infos gerne unserer Info WhatsApp 
Gruppe beitreten: 
Spielbetrieb Aktive 
Saisonauftakt:
Sonntag, 06.08.2023: 
SG Sulzbach/Soden II – TSV Ringheim II 
13:00 Uhr in Soden
Sonntag, 13.08.2023: 
SG Krausenbach/Hobbach/Wintersbach II – 
SG Sulzbach/Soden II
13:00 Uhr in Krausenbach
Sonntag, 13.08.2023: 
SG Hausen/Kleinwallstadt – TSV Soden 
15:00 Uhr in Hausen
Pokal:
Dienstag, 15.08.2023: 
SV Erlenbach – TSV Soden 
18:30 Uhr
Unterstützung gesucht
Wir suchen für die kommende Saison noch Un-
terstützung:
• Jugendleitung TSV Soden
• Trainer und Co Trainer U17-2 SG Untermain
•  Trainer und Co Trainer für die U13 und U13-2 

SG Untermain
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Am Dienstag, den 01.09.2023 um 19:30 Uhr 
Übung der Aktiven zum Thema: THL Wald 
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Mittwoch, 
den 16.08.23 um 18:30 Uhr zur Jugendübung. 
Am 06.08.23 wollen wir das Fest der FW Ei-
chelsbach besuchen. Treffpunkt ist um 10:30 
Uhr am Gerätehaus. 
Zum Waldfest der FW Ebersbach am 
15.08.2023, laufen wir traditionell zum Wald-
gottesdienst nach Ebersbach an die Marienka-
pelle. Treffpunkt zum gemeinsamen Abmarsch 
ist um 8:30 Uhr am Gerätehaus. 
Termine: 
•  Sonntag, 06.08.23 Festbesuch 
   FW Eichelsbach 
•  Montag, 07.08.23 Vorstandschaftssitzung 
•  Dienstag, 15.08.23 Festbesuch 
   FW Ebersbach 
•  Mittwoch, 16.08.23 um 18:30 Uhr 
   Jugendübung 
•  Samstag, 19.08.23 Sirenprobealarm 
•  Sonntag, 20.08.23 Fest unter der Linde 
•  Dienstag, 01.09.23 um 19:30 Uhr 
   Übung der Aktiven 
•  Samstag, 16.09.23 Vereinsausflug 
   nach Tripsdrill
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www.feuerwehr-soden.de

Musikverein 
Sodenthaler 

Musikanten e.V.
www.sodenthaler-musikanten.de

Wanderverein „Falke“ 
Dornau

Homepage: 
www.wv-falke-dornau.jimdo.com
Email: wv-falke-dornau@web.de

Heute Abend findet keine Probe statt.
Am Mittwoch, 9. August sind wir zum Polter-
abend von Maria Schneider eingeladen. Treff-
punkt zum Ständchen ist um 18.15 Uhr am So-
dener Wanderheim.
Am Samstag 12. August spielen wir um 18.00 
Uhr ein Geburtstagsständchen in Rück. Ge-
meinsame Abfahrt ist um 17.30 Uhr am Bür-
gerhaus.
Terminvorschau:
09. August Polterabend am Sodener  
   Wanderheim
12. August Geburtstagsständchen
27. August Stadtfestauftritt (12.00 -  
   14.00 Uhr), anschließend  
   Geburtstagsständchen

Vereinsnachrichten aus Dornau

Termine:
Freitag, 5.8.23  
17.00 Uhr  Feierabendwanderung 
Die Feierabendwanderung führt uns im August 
mal wieder zum „Grünen Baum“ nach Roß-
bach.
Samstag, 12.8.23 
um 10.00 Uhr  Fahrradtour zum Hahnenkamm.
Die Radtour zum Hahnenkamm führt durch 
den Kahlgrund. Sie ist sehr naturnah – Wald-
wege, Steinbruch mit See etc. 70 km teilweise  
mit Steigungen, also schon etwas anspruchs-
voll. Der Rückweg ist dann entspannend. WF 
ist Herrmann Fell, Tel. 4137. Bitte anmelden.
Freitag, 25.8.23 
14.00 - 17.00 Uhr  Ferienspiele
Die Ferienspiele der Falken bieten wieder eine 
kreative Naturwerkstatt: Papier schöpfen mit 
Naturmaterialien. Viel Spaß mit Lars und An-
nette!
Samstag, 2.9.23 
Wanderung von Heinrichsthal nach Wiesthal

email@tuebel-druck.de


